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I. HINTERGRUND

1.  Die Kommission hat am 13. Juni 2018 im Rahmen der Rubrik 4 (Migration und
Grenzmanagement) des Mehrjahrigen Finanzrahmens (MFR) fiir den Zeitraum 2021-2027
einen Vorschlag fiir eine Verordnung des Européischen Parlaments und des Rates zur

Einrichtung des Asyl- und Migrationsfonds (im Folgenden ,,AMF* oder ,,Fonds*) vorgelegt!.

2. Das Europédische Parlament hat seinen Standpunkt in erster Lesung auf seiner Plenartagung

am 13. Miérz 2019 festgelegt?.

1 Dok. 10153/18 + ADD 1.
2 Dok. 7404/19.

10973/4/20 REV 4 ail/BBA/dp 1
JAL1 DE



3. Am7. Juni 2019 einigte sich der Rat auf eine partielle allgemeine Ausrichtung?® zu dem oben
genannten Vorschlag, die auch als partielles Mandat fiir die Aufnahme der Verhandlungen mit
dem Europdischen Parlament im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens diente.
In der partiellen allgemeinen Ausrichtung wurden eine Reihe von Bestimmungen aufgrund
ihrer Verkniipfung mit den allgemeinen Beratungen iiber den MFR, ihres horizontalen
Charakters oder der noch anhdngigen Legislativvorschldge im Zusammenhang mit dem

Gemeinsamen Européischen Asylsystem (GEAS) ausgeschlossen.

4. Am 24. Juli 2020 erzielte der Ausschuss ferner eine Einigung* dartiber, die im Juni 2019
erzielte partielle allgemeine Ausrichtung zu den Bestimmungen im Zusammenhang mit dem
GEAS zu aktualisieren. Dies betraf die Erwdgungsgriinde 7 und 58a, Artikel 2 Buchstaben a,
b, e und g, die Artikel 16 und 17 — unter Ausschluss der darin enthaltenen spezifischen

Betriage — sowie Artikel 34a.

5. Dariiber hinaus enthielt der dem Ausschuss am 18. Dezember 2019 vorgelegte

Fortschrittsbericht® {iber die laufenden interinstitutionellen Verhandlungen auch den

Kompromissvorschlag des Vorsitzes, der die Beratungen im Rat iiber Anhang [ widerspiegelt,
was in Erwartung der Leitvorgaben des Europdischen Rates zu der Frage der

Inselgesellschaften die erforderliche Unterstiitzung bewirkte.

I  SACHSTAND

6.  Der Europiische Rat vermittelte in seinen Schlussfolgerungen vom 21. Juli 20208 politische

Leitvorgaben zum MFR und zum Aufbaupaket.

7. Auf dieser Grundlage hat der Vorsitz damit begonnen, einen Kompromisstext fiir eine
mogliche allgemeine Ausrichtung zu dem gesamten Vorschlag auszuarbeiten; dabei wurden
die einschldgigen Bestimmungen in eckigen Klammern in der partiellen allgemeinen

Ausrichtung ersetzt und der Text an die erhaltenen politischen Leitvorgaben anpasst.

3 Dok. 10148/19.

4 Dok. 9705/1/2020 REV 1.

5 Dok. 14616/19.

6 Dok. 00010/20.
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I11.

10.

Im Anschluss an die Beratungen auf informellen Videokonferenzen mit den JI-Referenten fiir

Finanzinstrumente vom 1. und 11. September hat der Vorsitz auf der informellen

Videokonferenz mit den JI-Referenten fiir Finanzierungsinstrumente vom 22. September

seinen Kompromisstext fiir eine mogliche allgemeine Ausrichtung vorgelegt.

Auf der Grundlage der auf der informellen Videokonferenz vom 22. September — und
anschliefend in schriftlicher Form — erhaltenen Riickmeldung hat der Vorsitz einen
iiberarbeiteten Kompromisstext fiir eine mogliche allgemeine Ausrichtung erstellt (siche
Anlage). Dieser iiberarbeitete Kompromisstext enthilt auch die vom AStV erzielte Einigung
iiber die Bestimmungen im Zusammenhang mit dem GEAS und das Ergebnis der Beratungen

iiber Anhang I (siche Nummern 4 und 5).

ANDERUNGEN AN DER PARTIELLEN ALLGEMEINEN AUSRICHTUNG

An der im Juni 2019 festgelegten partiellen allgemeinen Ausrichtung — in der am
24. Juli 2020 aktualisierten Fassung — wurden die nachstehenden im Kompromisstext des

Vorsitzes vorgeschlagenen Anderungen vorgenommen:

Zu den Anderungen, die vorgenommen wurden, um den Text an die vom Européischen Rat

erhaltenen politischen Leitvorgaben anzugleichen, gehdrt Folgendes:

1. Alle Betrdge in den Artikeln 8 und 11 wurden durch die entsprechenden Betrige zu
jeweiligen Preisen ersetzt und auf die néchste volle Mio. EUR gerundet. Ferner
wurden entsprechend bei allen Textstellen in eckigen Klammern die eckigen

Klammern entfernt.

1. In Artikel 1 Absatz 1 wurde die Laufzeit des Programms an den Zeitrahmen des

MFR 2021-2027 angepasst. In Artikel 1 Absatz 2 wurden die eckigen Klammern

entfernt.

1il. Spezifische Ergénzungen in Bezug auf die externe Dimension wurden auch in

Erwédgungsgrund 3 sowie in Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 28 Absatz 3a

aufgenommen.
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1v. Die erhohten Pauschalbetrige flir Zypern, Malta und Griechenland wurden in

Anhang [ spezifiziert Ferner wurde ein Zusatz in Erwagungsgrund 34 aufgenommen,
und in Erwigungsgrund 35 wurden ohne weitere Anderungen die eckigen Klammern
entfernt.

V. Neue Bestimmungen iiber Vorfinanzierungen wurden in Erwdgung 48a sowie in

Artikel 11a und Artikel 26 Absatz 3 aufgenommen.

Vi. Bei den Bestimmungen im Zusammenhang mit der Halbzeitiiberpriifung wurden die

eckigen Klammern entsprechend entfernt. Dazu gehoren Artikel 11 Absatz 2 und
Artikel 14.

vil. In Artikel 8 Absatz 4 wurde eine Klausel iiber die Ubertragung von Mitteln im

Rahmen der geteilten Mittelverwaltung aufgenommen.

Viii. Bei den einschldgigen Bestimmungen zu Drittstaaten wurden die Klammern
gestrichen, und in Erwégungsgrund 50a sowie in den Artikeln 5 und 5a wurden
erforderlichenfalls Anpassungen oder Anderungen vorgenommen.

iX. In Bezug auf die Vorschriften, die fiir den Fall allgemeiner Méngel in Bezug auf die

Rechtsstaatlichkeit angenommen wurden, wurde Erwadgungsgrund 51 in Erwartung

des Ergebnisses der Verhandlungen iiber die Konditionalititsregelung aktualisiert.

X. Die Bestimmungen iiber Mitteliibertragungen im Rahmen des Exzellenzsiegels in

Artikel 27 wurden an den horizontalen Ansatz fiir sektoriibergreifende Vorschlige

angepasst.
xi. Der Verweis auf das Klimaziel wurde in Erwédgungsgrund 55 aktualisiert.
xii. Zu den an die horizontalen Standardbestimmungen angepassten Bestimmungen

gehoren folgende: Erwédgungsgriinde 46 (Haushaltsordnung), 50
(Betrugsbekdampfung), 51 (horizontale Finanzvorschriften), 54 (bessere Rechtsetzung)
und 55a (Ubergangsbestimmungen) sowie die Artikel 25 (Information,

Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit) und 34 (Ubergangsbestimmungen).
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Weitere Anderungen an der partiellen allgemeinen Ausrichtung schlieBen Folgendes ein:

1. Alle Betrdge in den Artikeln 16 und 17 wurden entsprechend den Ergebnissen der

Beratungen auf der Ebene der Referenten eingesetzt. Ferner wurde die Terminologie
in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe e angeglichen.

l. Anhang [ wurde an den Kompromissvorschlag des Vorsitzes angepasst, der dem
Ausschuss am 18. Dezember 2019 vorgelegt worden war (siche Nummer 4).

iii. Alle tibrigen Verweise im Zusammenhang mit dem GEAS wurden gestrichen oder

folgendermalen entsprechend angepasst:

o Bei den Verweisen auf den ,,Neuansiedlungsrahmen der Union* und die

damit zusammenhingenden Bestimmungen sowie auf die ,,Aufnahme aus

humanitiren Griinden wurden die eckigen Klammern gestrichen und die

Bestimmungen gegebenenfalls angepasst oder gestrichen. Dies betrifft die
Erwégungsgriinde 7, 11 und 37, Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe d, Anhang III
Nummer 2 Buchstabe f und Tabelle 1 in Anhang VI.

o Bezugnahmen auf die Asylagentur der Europdischen Union wurden entweder

gestrichen oder es wurden, wenn moglich, die eckigen Klammern entfernt
und Ersetzungen durch Verweis auf das Europdische Unterstiitzungsbiiro fiir
Asylfragen vorgenommen. Dies betrifft die Erwdgungsgriinde 9 und 32 sowie
Artikel 13 Absitze 2, 3 und 4 und Artikel 18 Absatz 4.

1v. Erwagungsgrund 59a betreffend die Nichtbeteiligung des Vereinigten Konigreichs an

dem Instrument wurde gestrichen.

11. Die iibrigen eckigen Klammern beziehen sich auf Rechtsakte, iiber die noch verhandelt wird

oder die noch nicht angenommen wurden; sie miissen moglicherweise zu einem spéteren

Zeitpunkt aktualisiert werden.

12. Die iiberarbeitete Fassung dieses Vermerks enthiilt Anderungen an den Nummern 5 und 10

dieses Vermerks sowie an Artikel 5a, Artikel 12 Absatz 5a, Artikel 17 Absatz 3 und

Artikel 27 Absatz 2 sowie an Anhang [ Nummer 1 Buchstabe a im Kompromisstext des

Vorsitzes.
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IV. FAZIT

13.  Der Ausschuss der Stindigen Vertreter wird daher ersucht,

1. den diesem Vermerk als Anlage beigefiigten Kompromisstext des Vorsitzes zu priifen
und dem Rat zu empfehlen, dass er auf dieser Grundlage entsprechend der
Vereinbarung des Ausschusses eine allgemeine Ausrichtung festlegt, die dann als
Verhandlungsmandat fiir den Vorsitz fiir die laufenden Verhandlungen mit dem EP
dienen soll;

il. zu vereinbaren, dass der Rat auf einer seiner ndchsten Tagungen als A-Punkt eine
allgemeine Ausrichtung festlegt.

14.  Alle Anderungen gegeniiber der partiellen allgemeinen Ausrichtung vom 7. Juni 2019 — die
der Ausschuss am 24. Juli in Bezug auf die einschldgigen GEAS-Bestimmungen aktualisiert
hat — sind durch Fett- und Kursivdruck sowie Unterstreichung gekennzeichnet. Dartiber
hinaus sind auch alle Bestimmungen, die zuvor in eckige Klammern gesetzt waren, grau
unterlegt worden.
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ANLAGE

2018/0248 (COD)

Vorschlag fiir eine

VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

zur Einrichtung des Asyl-,[...] Migrations- und Integrationsfonds

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag liber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf Artikel 78

Absatz 2 und Artikel 79 Absétze 2 und 4,

auf Vorschlag der Européischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschusses’,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen?,

gemil dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwigung nachstehender Griinde:

7 ABLC[.]vom[..],S.[...].
$  ABLC[.]vom[..],S.[...].
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(1)

2)

Im Zuge des sich wandelnden Migrationsdrucks, der es notwendig macht, stabile Aufnahme-,
Asyl-, Integrations- und Migrationssysteme in den Mitgliedstaaten zu unterstiitzen, von Druck
geprégte Situationen zu verhindern und in angemessener Weise zu bewéltigen und irregulire
und unsichere Einreisen durch legale und sichere Einreisewege zu ersetzen, und im Hinblick
auf das Ziel der Union, im Einklang mit Artikel 67 Absatz 2 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union einen Raum der Freiheit, Sicherheit und des Rechts zu
schaffen, ist es unverzichtbar, in ein wirksames und koordiniertes Migrationsmanagement der

Union zu investieren.

Die Bedeutung eines koordinierten Vorgehens der Union und der Mitgliedstaaten wird in der
Europdischen Migrationsagenda vom Mai 2015 deutlich, in der betont wird, dass eine
einheitliche und klare gemeinsame Politik notwendig ist, um das Vertrauen in die Fahigkeiten
der Union zur Zusammenfiithrung européischer und nationaler Anstrengungen zur
Bewiltigung der Migration und wirksamen Zusammenarbeit im Einklang mit dem Grundsatz
der Solidaritat und der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten wiederherzustellen;
dies wurde auch in der Halbzeitliberpriifung vom September 2017 und in dem

Fortschrittsbericht vom Mérz und vom Mai 2018 bekréftigt.
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G)

Der Europdische Rat bekréftigte in seinen Schlussfolgerungen vom 19. Oktober 2017 die
Notwendigkeit eines umfassenden, pragmatischen und entschiedenen Konzepts zur
Migrationssteuerung, mit dem die Kontrolle an den AuBlengrenzen wiederhergestellt und die
irreguldren Einreisen und die Todesfille auf See verringert werden und das auf einem
flexiblen und koordinierten Einsatz aller verfiigbaren Instrumente der EU und der
Mitgliedstaaten basieren sollte. Der Européische Rat forderte zudem, deutlich verstarkte
Riickfiihrungen durch Ma3inahmen sowohl auf EU-Ebene als auch auf Ebene der
Mitgliedstaaten, etwa wirksame Riickiibernahmeabkommen und -vereinbarungen, zu

gewihrleisten. In diesem Zusammenhang sollte ein erheblicher Teil der Mittel aus der

thematischen Fazilitit fiir die Unterstiitzung von Mafinahmen in oder im Zusammenhang

mit Drittstaaten verwendet werden. In seinen Schlussfolgerungen vom 28. Juni 2018 hat

der Europiiische Rat bekriiftigt, dass ein umfassendes Migrationskonzept, das eine
wirksamere Kontrolle der Aufiengrenzen der EU, verstiirktes auswiirtiges Handeln und die
internen Aspekte im Einklang mit den Grundsiitzen und Werten der EU miteinander
verbindet, die Voraussetzung fiir eine funktionierende Politik der EU ist. Der Europiiische
Rat betonte die Notwendigkeit flexibler Instrumente, die eine rasche Auszahlung der zur

Bekimpfung der illegalen Migration erforderlichen Mittel ermdiglichen.
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(4)

)

(6)

Im Hinblick auf eine gemeinsame nachhaltige Asyl- und Einwanderungspolitik der Union und
um die Anstrengungen im Interesse eines umfassenden Konzepts zur Migrationssteuerung,
das auf gegenseitigem Vertrauen, Solidaritit und geteilter Verantwortung unter den
Mitgliedstaaten und den Unionsorganen aufbaut, zu fordern, sollten die Mitgliedstaaten durch
angemessene Mittel aus dem Asyl-, [...] Migrations- und Integrationstonds (im Folgenden

,Fonds) unterstiitzt werden.

Bei der Durchfiihrung des Fonds sollten die in der Charta der Grundrechte der Européischen
Union verankerten Rechte und Grundsétze und die internationalen Verpflichtungen der Union

uneingeschriankt eingehalten werden.

Der Fonds sollte auf die mit der Unterstiitzung seiner Vorgénger erzielten Ergebnisse und
Investitionen aufbauen, d. h. auf den mit der Entscheidung Nr. 573/2007/EG des
Européischen Parlaments und des Rates eingerichteten Européischen Fliichtlingsfonds, den
mit der Entscheidung Nr. 2007/435/EG des Rates eingerichteten Europdischen Fonds fiir die
Integration von Drittstaatsangehdrigen, den mit der Entscheidung Nr. 575/2007/EG des
Européischen Parlaments und des Rates fiir den Zeitraum 2007 bis 2013 eingerichteten
Européischen Riickkehrfonds und den mit der Verordnung (EU) Nr. 516/2014 des
Européischen Parlaments und des Rates fiir den Zeitraum 2014 bis 2020 eingerichteten Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds. Zugleich sollte er allen maf3geblichen neuen

Entwicklungen Rechnung tragen.
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(7)

®)

Der Fonds sollte zu einer wirksamen Steuerung der Migrationsstrome beitragen, indem unter
anderem gemeinsame Mallnahmen im Bereich Asyl — darunter die Anstrengungen der
Mitgliedstaaten zur Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz benétigen, im

Rahmen der Neuansiedlung, der Aufnahme aus humanitiren Griinden und der Uberstellung

von Personen, die internationalen Schutz beantragt haben oder denen internationaler Schutz
zuerkannt wurde — zwischen den Mitgliedstaaten gefordert und Integrationsstrategien sowie
eine wirksamere Politik fiir legale Migration unterstiitzt werden, damit die langfristige
Wettbewerbsfahigkeit der Union und die Zukunft ihres Sozialmodells gesichert und Anreize
fiir irreguldre Migration durch eine nachhaltige Riickkehr- und Riickiibernahmepolitik
verringert werden. Der Fonds sollte dafiir sorgen, dass die Zusammenarbeit mit Drittstaaten
gestirkt wird, damit die Steuerung des Zustroms von Personen, die Asyl oder andere Arten
des internationalen Schutzes beantragt haben, verbessert wird, und dass Wege der legalen
Migration und die Bekdmpfung der irreguldren Migration unterstiitzt sowie eine dauerhafte
Riickkehr und eine wirksame Riickiibernahme in Drittstaaten gewahrleistet werden. Die
Unterstiitzung aus dem Fonds beriihrt nicht den rein freiwilligen Charakter der
Neuansiedlung und Umsiedlung von Personen, die internationalen Schut; beantragt haben
oder denen internationaler Schutz zuerkannt wurde, gemdf} dem zum Zeitpunkt der
Annahme dieser Verordnung geltenden Rechtsrahmen des Gemeinsamen Europiiischen

Asylsystems.

Die Migrationskrise hat deutlich gemacht, dass eine Reform des Gemeinsamen Européischen
Asylsystems notwendig ist, um fiir [...] wirksame Asylverfahren zu sorgen, und damit
Sekundédrbewegungen zu verhindern und einheitliche und geeignete Aufnahmebedingungen
fiir Personen, die internationalen Schutz beantragt haben, sowie einheitliche Normen fiir die
Gewdhrung internationalen Schutzes und angemessene Rechte und Leistungen fiir Personen,
denen internationaler Schutz zuerkannt wurde, zu bieten. Die Reform war zudem erforderlich,
um eine gerechtere und wirksamere Reglung fiir die Bestimmung der Verantwortung der
Mitgliedstaaten flir Personen, die internationalen Schutz beantragt haben, sowie einen
Unionsrahmen fiir die Neuansiedlungsbemiihungen der Mitgliedstaaten zu schaffen. Daher
sollten die Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine korrekte und vollstindige Umsetzung des
reformierten Gemeinsamen Europdischen Asylsystems stirker aus dem Fonds unterstiitzt

werden.
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) [l fo]

(10) Der Fonds sollte die Bemiihungen der Union und der Mitgliedstaaten unterstiitzen, die darauf
gerichtet sind, die Fihigkeit der Mitgliedstaaten zur Fortentwicklung, zur Uberwachung und
Evaluierung ihrer Asylpolitik nach Mafigabe ihrer Pflichten im Rahmen von bestehendem

Unionsrecht zu verbessern.

? Verordnung (EU) .../... des Europdischen Parlaments und des Rates vom ... [Verordnung tiber

die Asylagentur der Européischen Union] (ABL L ... vom ..., S. ...).
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(11)

(12)

Partnerschaften und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten zur Gewahrleistung einer
angemessenen Steuerung des Zustroms von Personen, die Asyl oder eine andere Form des
internationalen Schutzes beantragt haben, sind ein wesentlicher Bestandteil der Asylpolitik
der Union. Mit dem Ziel, unsichere und irreguldre Einreisen von Drittstaatsangehorigen oder
Staatenlosen, die internationalen Schutz benétigen, durch legale und sichere Wege in die
Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten zu ersetzen und im Zeichen der Solidaritdt mit Landern in
Regionen, in die oder innerhalb deren eine grofle Zahl von Personen, die internationalen
Schutz bendtigen, vertrieben wurde, und zur Entlastung dieser Lander, zur Verwirklichung
der migrationspolitischen Ziele der Union durch Stirkung der Einflussmoglichkeiten der EU
gegentiiber Drittstaaten und zur wirksamen Unterstiitzung globaler Neuansiedlungsinitiativen

durch geschlossenes Auftreten der Union in internationalen Foren und gegeniiber Drittstaaten.

[.].

Angesichts des in den letzten Jahren anhaltend hohen Zustroms an Migranten in die Union
und im Interesse der Gewdhrleistung des Zusammenbhalts in unseren Gesellschaften ist es
unabdingbar, die Strategien der Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine [...] Integration von legal
aufhéltigen Drittstaatsangehdrigen zu fordern, so auch in den Schwerpunktbereichen, die in
dem von der Kommission 2016 angenommenen Aktionsplan fiir die Integration von

Drittstaatsangehorigen dargelegt sind.

(12a) Aus dem Fonds sollten Integrationsmafinahmen finanziert werden, die auf die Bediirfnisse

von Drittstaatsangehdorigen zugeschnitten sind, wie unter anderem — aber nicht
ausschlieflich — Mafinahmen, mit denen die Eigenverantwortlichkeit von
Drittstaatsangehorigen durch Sprachunterricht und Kurse in Staatsbiirgerkunde gestirkt
wird und Drittstaatsangehorige in Bereichen wie Unterbringung, Mittel zum
Lebensunterhalt, administrative und rechtliche Orientierungshilfen, psychologische
Betreuung und Gesundheitsversorgung unter anderem durch eine einzige Anlaufstelle fiir
Integration beraten und unterstiitzt werden. Der Fonds sollte auch horizontale
Mafinahmen unterstiitzen, die darauf abzielen, die Kapazitiit der Mitgliedstaaten zur
Entwicklung von Integrationsstrategien aufzubauen, den Austausch und die
Zusammenarbeit zu verstirken und die Kontakte, den konstruktiven Dialog und die

Akzeptanz zwischen Drittstaatsangehorigen und der Aufnahmegesellschaft zu fordern.
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(13) Im Interesse einer kohédrenten Politik der Union zur Integration von Drittstaatsangehorigen

und um die Effizienz zu steigern und den groBBtmoglichen zusdtzlichen Nutzen fiir die Union
zu erzielen, sollten mit dem Fonds nur [...] MaBnahmen geférdert werden, die die durch den
Européischen Sozialfonds Plus (ESF+), [...] den Européischen Fonds fiir regionale
Entwicklung (EFRE) und den Europiischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des
lindlichen Raums (ELER) geforderten Mallnahmen ergidnzen. Der ESF+ kann Mafinahmen
zur Forderung der soziookonomischen Integration, der Bildung und der sozialen Inklusion
von Drittstaatsangehdorigen unterstiitzen, wie berufsbezogene Sprachausbildung, berufliche
Aus- und Weiterbildung, Anreize fiir Beschiiftigung und selbststindige Erwerbstitigkeit
sowie soziale Dienstleistungen. Ferner kann der EFRE die Integration fordern, indem
Investitionen durch integrierte Mafinahmen, einschliefilich Unterbringung und soziale
Dienstleistungen, unterstiitzt werden. Zudem kann der ELER zur soziookonomischen
Integration von Drittstaatsangehorigen beitragen, fiir die in lindlichen Gebieten ein
Potenzial fiir Beschiiftigungsmaoglichkeiten besteht. Fiir die Mitgliedstaaten sollte es
maoglich sein, entsprechend ihrer besonderen Situation und ihren besonderen Bediirfnissen
die Integration von Drittstaatsangehdrigen zu unterstiitzen, indem sie den geeignetsten
EU-Fonds entsprechend dem Schwerpunktbereich der Intervention und den angestrebten

Zielen komplementir mit anderen EU-Fonds nutzen. |...].
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(14)

(15)

(16)

Die fiir die Umsetzung des Fonds zustdndigen Behorden der Mitgliedstaaten sollten deswegen
[...] zur Kooperation und Koordinierung mit den Behdrden, die von den Mitgliedstaaten mit
der Verwaltung des ESF+, des ELER und |[...] des EFRE betraut wurden, und
erforderlichenfalls mit ihren Verwaltungsbehorden und den Verwaltungsbehdrden anderer
Fonds der Union [...], die zur Integration von Drittstaatsangehdrigen beitragen, verpflichtet

werden.

Die Mittel des Fonds in diesem Bereich sollten im Einklang mit den in der gemeinsamen
Integrationsagenda genannten gemeinsamen Grundprinzipien der Union fiir die Integration

eingesetzt werden.

Daher sollte den Mitgliedstaaten, die dies wiinschen, die Mdglichkeit eingerdumt werden, in
ihren nationalen Programmen vorzusehen, dass sich IntegrationsmafBnahmen auch auf die
nichsten Verwandten des betreffenden Drittstaatsangehdrigen erstrecken konnen, sofern dies
fiir ihre wirksame Durchfiihrung erforderlich ist. Unter ,,ndchsten Verwandten‘ sollten die
Ehegatten, Partner sowie alle direkten Verwandten des betreffenden Drittstaatsangehérigen in
absteigender oder aufsteigender Linie, die sonst vom Fonds nicht erfasst wiirden, verstanden

werden.
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(17)

(18)

(19)

In Anbetracht der entscheidenden Rolle der [...] Behorden der Mitgliedstaaten und der
Organisationen der Zivilgesellschaft im Bereich der Integration und im Hinblick darauf,
diesen Behorden die Finanzierung durch die Union zu erleichtern, sollte der Fonds die
Durchfiihrung von Maflnahmen im Bereich Integration durch [...] nationale, regionale und
lokale Behdrden oder Organisationen der Zivilgesellschaft erleichtern, darunter durch den
Einsatz der thematischen Fazilitdt und durch einen hoheren Kofinanzierungssatz fiir diese

MaBnahmen.

Angesichts der langfristigen wirtschaftlichen und demografischen Herausforderungen, die
sich der Union stellen, ist es unverzichtbar, gut funktionierende legale Migrationswege in die
Union zu schaffen, damit die Union weiterhin ein attraktives Ziel fiir Migranten bleibt und die

Tragfahigkeit der Sozialsysteme und das Wachstum der Unionswirtschaft gewahrleistet wird.

Der Fonds sollte die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung von Strategien zur Organisation der
legalen Migration unterstiitzen und ihre Fahigkeit zur Entwicklung, zur Durchfiihrung, zur
Uberwachung und zur generellen Evaluierung aller Zuwanderungs- und
Integrationsstrategien, -konzepte und -mafBnahmen fiir Drittstaatsangehorige mit legalem
Aufenthalt einschlieBlich der Rechtsinstrumente der Union stérken. Ferner sollte er den
Austausch von Informationen und bewihrten Vorgehensweisen und die Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Verwaltungen und Verwaltungsebenen sowie mit anderen

Mitgliedstaaten fordern.
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(20)

1)

(22)

Eine effiziente Riickkehrpolitik ist ein integraler Bestandteil des umfassenden, von der Union
und ihren Mitgliedstaaten verfolgten Migrationskonzepts. Mit dem Fonds sollten die
Anstrengungen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine wirksame Umsetzung und
Weiterentwicklung der gemeinsamen Riickkehrnormen, wie sie insbesondere in der
Richtlinie 2008/115/EG des Europiischen Parlaments und des Rates!? festgelegt wurden, und
eines integrierten und koordinierten Ansatzes flir das Riickkehrmanagement weiter unterstiitzt
und gefordert werden. Im Interesse einer nachhaltigen Riickkehrpolitik sollte der Fonds
gleichermallen damit im Zusammenhang stehende Maflnahmen in Drittstaaten fordern, wie

WiedereingliederungsmafBnahmen von Riickkehrern.

Die Mitgliedstaaten sollten der freiwilligen Riickkehr den Vorzug geben. Daher sollten sie
Anreize wie eine Vorzugsbehandlung in Form einer verstirkten Riickkehrhilfe fiir die
freiwillige Riickkehr vorsehen [...]. Die freiwillige Riickkehr liegt im Interesse sowohl der

Riickkehrer als auch der Behorden, was das Kosten-/Nutzen-Verhéltnis anbelangt.

Die freiwillige und [...] die erzwungene Riickkehr sind jedoch miteinander verkniipft und
verstirken sich gegenseitig; die Mitgliedstaaten sollten daher dazu angehalten werden,
verstdrkt darauf zu achten, dass sich diese beiden Formen der Riickkehr ergénzen. Die
Moglichkeit der Abschiebung ist ein wichtiges Element, das zur Integritdt der Asyl- und
legalen Migrationssysteme beitrdgt. Aus dem Fonds sollten daher gegebenenfalls auch
MafBnahmen der Mitgliedstaaten zur Erleichterung und Durchfiihrung von Abschiebungen im
Einklang mit den im Unionsrecht festgelegten Standards und unter vollstindiger Achtung der

Grundrechte und der Menschenwiirde der Riickkehrer unterstiitzt werden.

10

Richtlinie 2008/115/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008
iiber gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Riickfiihrung illegal
aufhaltiger Drittstaatsangehoriger (ABI. L 348 vom 24.12.2008, S. 98).
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(23)

(24)

(25)

(26)

Spezifische MaBBnahmen zur Unterstiitzung der Riickkehrer in den Mitgliedstaaten und in den
Riickkehrldndern kénnen die Bedingungen fiir die Riickkehr/Riickfiihrung und folglich die

dauerhafte Wiedereingliederung der Riickkehrer verbessern.

Die Riickiibernahmeabkommen und sonstigen Vereinbarungen sind ein wichtiger Bestandteil
der Riickkehrstrategie der Union und ein zentrales Instrument fiir die wirksame Steuerung der
Migrationsstrome, da sie die rasche Riickkehr irreguldrer Migranten erleichtern. Diese
Abkommen und Vereinbarungen sind ein wichtiges Element im Rahmen des Dialogs und der
Zusammenarbeit mit den Herkunfts- oder den Transitldndern irreguldrer Migranten; ihre
Anwendung in Drittstaaten sollte gefordert werden, damit die Riickkehrstrategien auf

nationaler und auf Unionsebene greifen.

Der Fonds sollte nicht nur, wie in dieser Verordnung vorgesehen, die Riickkehr von Personen
unterstiitzen, sondern auch andere Mafinahmen zur Bekdmpfung der irreguldren Migration,
zur Reduzierung von Anreizen fiir illegale Migration oder der Umgehung geltender
Zuwanderungsvorschriften fordern und auf diese Weise die Integritét der

Zuwanderungssysteme der Mitgliedstaaten gewihrleisten.

Die Beschéftigung irregulérer Migranten ist ein Anreiz fiir die illegale Migration und
untergréibt die Entwicklung einer Politik fiir die Mobilitit von Arbeitskriften aufbauend auf
Programmen fiir die legale Migration. Die Mitgliedstaaten sollten daher bei der Durchfiihrung
der Richtlinie 2009/52/EG des Européischen Parlaments und des Rates!!, die ein Verbot der
Beschiftigung illegal aufhéltiger Drittstaatsangehdriger sowie Sanktionen gegen
zuwiderhandelnde Arbeitnehmer vorsieht, direkt oder indirekt aus dem Fonds unterstiitzt

werden.

11

Richtlinie 2009/52/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 iiber
Mindeststandards filir Sanktionen und Mafinahmen gegen Arbeitgeber, die

Drittstaatsangehorige ohne rechtmifligen Aufenthalt beschiftigen (ABI. L 168 vom
30.6.2009, S. 24).
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27)

(28)

(29)

(30)

Die Mitgliedstaaten sollten daher bei der Durchfiihrung der Richtlinie 2011/36/EU des
Europiischen Parlaments und des Rates!?, in der Bestimmungen fiir die Unterstiitzung, die
Betreuung und den Schutz von Opfern des Menschenhandels festgelegt sind, direkt oder

indirekt aus dem Fonds unterstiitzt werden.

Der Fonds sollte [...] die Tatigkeiten im Bereich Riickkehr/Riickfiihrung der mit der
Verordnung (EU) [...].../2019 des Européischen Parlaments und des Rates!? eingerichteten
Europédischen Agentur fiir die Grenz- und Kiistenwache ergénzen [...] und damit zu einem
wirksamen integrierten europédischen Grenzmanagement nach MaB3gabe von Artikel 4 der

Verordnung beitragen.

Es sollten Synergien, Konsistenz und Effizienz mit anderen Unionsfonds angestrebt werden

und Uberschneidungen zwischen den MaBnahmen vermieden werden.

Die aus dem Fonds geforderten Maflnahmen in oder mit Bezug zu Drittstaaten sollten andere
MaBnahmen auflerhalb der Union ergénzen, die durch die Auenfinanzierungsinstrumente der
Union unterstiitzt werden. Insbesondere sollte bei der Durchfiithrung derartiger Ma3nahmen
eine vollige Ubereinstimmung mit den Grundsitzen und allgemeinen Zielen des auswirtigen
Handelns der Union und ihrer Auflenpolitik in Bezug auf das betreffende Land oder die
betreffende Region und mit den internationalen Verpflichtungen der Union angestrebt
werden. Was die externe Dimension anbetrifft, so sollten mit dem Fonds die Foérderung der
Zusammenarbeit mit Drittstaaten und die weitere Verstarkung der Schliisselaspekte des
Migrationsmanagements zielgerichtet unterstiitzt werden, die fiir die Migrationspolitik der

Union von Interesse sind.

12

13

Richtlinie 2011/36/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur
Verhiitung und Bekdmpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/J1 des Rates (ABI. L 101 vom 15.4.2011, S. 1).

Verordnung (EU) 2016/1624 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

14. September 2016 iiber die Europiische Grenz- und Kiistenwache und zur Anderung der
Verordnung (EU) 2016/399 des Européischen Parlaments und des Rates und zur Authebung
der Verordnung (EG) Nr. 863/2007 des Europdischen Parlaments und des Rates, der
Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates und der Entscheidung 2005/267/EG des Rates
(ABIL. L 251 vom 16.9.2016, S. 1).
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€2))

(32)

(33)

(34)

Die Mittel aus dem Haushalt der Union sollten in erster Linie in Tatigkeiten flieBen, bei denen
ein Tatigwerden der Union im Vergleich zu einseitigen MaBBnahmen der Mitgliedstaaten einen
Mehrwert bewirkt. Die aufgrund dieser Verordnung geleistete finanzielle Hilfe sollte
insbesondere zur Starkung der nationalen und Unionskapazitdt in den Bereichen Asyl und

Migration beitragen.

Ein Mitgliedstaat kann — auch was die Betriebskostenunterstiitzung im Rahmen dieses Fonds
anbelangt — als nicht konform mit dem einschlégigen Besitzstand der Union eingestuft
werden, wenn er seinen Verpflichtungen aus den Vertragen im Bereich Asyl und
Riickkehr/Riickfiihrung nicht nachgekommen ist, wenn die eindeutige Gefahr einer
schwerwiegenden Verletzung der Werte der Union bei der Umsetzung des Besitzstands zu
Asyl und Riickkehr/Riickfithrung durch einen Mitgliedstaat besteht oder in einem
Evaluierungsbericht im Rahmen des Evaluierungs- und Uberwachungsmechanismus des

Schengen-Besitzstands [...] Miéngel im betreffenden Bereich festgestellt werden.

Der Fonds sollte dem Bediirfnis nach mehr Flexibilitit und Vereinfachung Rechnung tragen
und dabei den Anforderungen an die Berechenbarkeit geniigen und eine gerechte und
transparente Mittelverteilung sicherstellen, damit die in dieser Verordnung dargelegten

politischen und spezifischen Ziele erreicht werden konnen.

Diese Verordnung sollte die Zuweisung von Ausgangsbetridgen an die Mitgliedstaaten regeln,
die sich aus einem Pauschalbetrag und einem Betrag auf der Grundlage der Kriterien nach
Anhang [ zusammensetzen und den Bediirfnissen und der Belastung der einzelnen
Mitgliedstaaten in den Bereichen Asyl, Integration und Riickkehr/Riickfiihrung Rechnung

tragen._Angesichts der besonderen Bediirfnisse derjenigen Mitgliedstaaten, in denen in den

Jahren 2018 und 2019 die meisten Asylantrige pro Kopf gestellt wurden, sollten die

Pauschalbetriige fiir Zypern, Malta und Griechenland erhéoht werden.
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(35)

(36)

(37)

Diese Ausgangsbetrage bilden die Grundlage fiir die langfristigen Investitionen der
Mitgliedstaaten. Um Verdnderungen der Migrationsstrome Rechnung zu tragen und die
Bediirfnisse in Bezug auf die Asyl- und Aufnahmesysteme und die Integration von
Drittstaatsangehorigen mit legalem Aufenthalt anzugehen und die irreguldre Migration mit
einer wirksamen und nachhaltigen Riickkehrpolitik zu bekdmpfen, sollte den Mitgliedstaaten
zur Halbzeit unter Berlicksichtigung objektiver Kriterien |...] ein Zusatzbetrag zugewiesen
werden. Dieser Betrag sollte auf der Grundlage der neuesten verfiigbaren statistischen Daten
nach Anhang I unter Beriicksichtigung der Anderungen der Ausgangslage in den

Mitgliedstaaten zugewiesen werden.

Um einen Beitrag zur Verwirklichung des Ziels des Fonds zu leisten, sollten die
Mitgliedstaaten dafiir sorgen, dass ihre Programme den spezifischen Zielen der vorliegenden
Verordnung Rechnung tragen, dass die gewéhlten Prioritidten im Einklang mit den in
Anhang II genannten Durchfiihrungsmafinahmen stehen und dass die Mittel so zwischen den

einzelnen Zielen aufgeteilt werden, dass das allgemeine politische Ziel erreicht werden kann.

Da sich die Herausforderungen im Bereich Migration stetig wandeln, muss die Zuweisung der
Mittel an Verdnderungen der Migrationsstrome angepasst werden. Um auf dringende
Bediirfnisse, Anderungen der Politik und der Unionspriorititen zu reagieren und die
Finanzierung auf Maflnahmen mit einem hohen Mehrwert fiir die Union auszurichten, wird im
Interesse der Solidaritit und Lastenteilung ein Teil der Mittel bei Bedarf fiir spezifische
MaBnahmen, UnionsmafBnahmen, Soforthilfe, Neuansiedlung und Aufnahme aus
humanitiren Griinden |[...] sowie fiir zusétzliche Unterstiitzung der Mitgliedstaaten iiber eine
thematische Fazilitit zugewiesen. Die Finanzausstattung der thematischen Fazilitiit dient

auch der Stirkung der Programme.
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(38)

(39)

(40)

(41)

Die Mitgliedstaaten sollten ermutigt werden, einen Teil ihrer Programmzuweisung fiir
Malnahmen nach Anhang IV einzusetzen, indem ihnen ein hoherer Unionsbeitrag

zugutekommt.

Ein Teil der im Rahmen des Fonds verfiigbaren Mittel konnte zudem zusétzlich zur
urspriinglichen Zuweisung fiir Programme der Mitgliedstaaten zur Durchfiihrung spezifischer
Malnahmen zugeteilt werden. Diese spezifischen MaBBnahmen sollten auf Unionsebene
festgelegt werden und eine Kooperation oder gemeinsame MaBBnahmen in den Fallen
voraussetzen, in denen Entwicklungen in der Union die Bereitstellung zusatzlicher Mittel fiir

einen oder mehrere Mitgliedstaaten erfordern.

Der Fonds sollte einen Beitrag zu den mit den spezifischen Zielen des Fonds | ...]
verbundenen Betriebskosten leisten und die Mitgliedstaaten in die Lage versetzen,
Kapazititen, die fiir diese Leistung zugunsten der gesamten Union von zentraler Bedeutung
sind, aufrechtzuerhalten. Ein solcher Beitrag besteht in der vollstindigen Erstattung
spezifischer mit den Zielen des Fonds zusammenhéngender Kosten und sollte integraler

Bestandteil der Programme der Mitgliedstaaten sein.

Ergidnzend zur Umsetzung des politischen Ziels dieses Fonds auf nationaler Ebene im
Rahmen der Programme der Mitgliedstaaten sollte der Fonds auch MaBnahmen auf
Unionsebene fordern. Diese Maflnahmen sollten allgemeinen strategischen Zwecken
innerhalb des Interventionsbereichs des Fonds im Zusammenhang mit politischen Analysen
und Innovationen, dem grenziibergreifenden gegenseitigen Austausch und
landertibergreifenden Partnerschaften und der Erprobung neuer Initiativen und Maflnahmen in

der gesamten Union dienen.
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(42) Um die Féahigkeit der Union zur unmittelbaren Reaktion auf unvorhergesehenen oder [...]
starken Migrationsdruck in einem oder mehreren Mitgliedstaaten aufgrund eines [...]
unverhdltnismiBigen Zustroms von Drittstaatsangehdrigen, bei dem die Aufnahme- und
Hafteinrichtungen sowie die Asyl- und Migrationsmanagementsysteme und -verfahren der
Mitgliedstaaten kurzfristig stark beansprucht werden, und auf starken Migrationsdruck in
Drittstaaten aufgrund politischer Entwicklungen oder Konflikte zu stérken, sollte im Einklang
mit dem in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Rahmen Soforthilfe geleistet werden

konnen.

(43) Diese Verordnung sollte die Fortsetzung des Europdischen Migrationsnetzwerks, das mit der
Entscheidung 2008/381/EG des Rates'# ins Leben gerufen wurde, gewihrleisten, und
finanzielle Unterstiitzung entsprechend den Zielen und Aufgaben dieses Netzwerkes

bereitstellen.

(44) Das politische Ziel dieses Fonds wird auch mithilfe von Finanzierungsinstrumenten und
Haushaltsgarantien im Rahmen der Politikbereiche des Fonds ,,InvestEU* angegangen
werden. Die finanzielle Hilfe sollte genutzt werden, um Marktversagen oder suboptimale
Investitionsbedingungen auf verhiltnisméfBige Weise auszugleichen, wobei die Mallnahmen
private Finanzierung weder duplizieren oder verdriangen noch den Wettbewerb im
Binnenmarkt verfilschen sollten. Die Mallnahmen sollten einen klaren europdischen

Mehrwert aufweisen.

(44a) Mischfinanzierungsmafinahmen beruhen auf Freiwilligkeit und werden aus dem
Unionshaushalt unterstiitzt, wobei riickzahlbare und/oder nicht riickzahlbare Formen der
Unterstiitzung aus dem Unionshaushalt mit riickzahlbaren Formen der Unterstiitzung von
Forderinstituten/Einrichtungen fiir Entwicklungsfinanzierung oder anderen iffentlichen
Finanzierungsinstitutionen sowie von kommerziellen Finanzinstituten und Investoren

kombiniert werden.

14 Entscheidung 2008/381/EG des Rates vom 14. Mai 2008 zur Einrichtung eines Européischen
Migrationsnetzwerks (ABI. L 131 vom 21.5.2008, S. 7).
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(45)

(46)

(47)

(48)

Mit dieser Verordnung wird eine Finanzausstattung fiir den gesamten [...] Fonds festgesetzt,
die fiir das Europédische Parlament und den Rat im Rahmen des jahrlichen
Haushaltsverfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne der [Referenz

ggf- entsprechend der neuen Interinstitutionellen Vereinbarung aktualisieren: Nummer 17 der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Europdischen
Parlament, dem Rat und der Kommission tiber die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im

Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsfiihrung'3] bilden soll.

Die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 | ...] findet auf diesen Fonds Anwendung. Die

Haushaltsordnung |...] regelt den Vollzug des Unionshaushalts und enthélt unter anderem

Bestimmungen zu Finanzhilfen, Preisgeldern, Auftragsvergabe, indirekter Verwaltung |...],

finanzieller Unterstiitzung, Finanzierungsinstrumenten und Haushaltsgarantien.

Im Hinblick auf die Durchfiihrung von Maflnahmen in geteilter Mittelverwaltung sollte der
Fonds Bestandteil eines kohdrenten Rechtsrahmens sein, der aus dieser Verordnung, der

Haushaltsordnung und der Verordnung (EU) .../2021 [Dachverordnung] gebildet wird.

Mit der Verordnung (EU) .../2021 [Dachverordnung] wird der Rahmen fiir MaBBnahmen aus
dem Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung (EFRE), dem Européischen Sozialfonds
Plus (ESF+), dem Kohésionsfonds, dem Europédischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF),
dem Asyl-, [...] Migrations- und Integrationstonds (AMIF), dem Fonds fiir die innere
Sicherheit (ISF) und dem Instrument fiir Grenzmanagement und Visa (BMVI) im Rahmen des
Fonds fiir integriertes Grenzmanagement festgelegt, darunter insbesondere die Vorschriften
fiir die Programmierung, Uberwachung und Evaluierung sowie Verwaltung und Kontrolle der
Unionsfonds in geteilter Mittelverwaltung. Daher ist es notwendig, die Ziele des AMIF zu
prizisieren und spezifische Bestimmungen fiir Tatigkeiten festzulegen, die aus dem AMIF

finanziert werden konnen.

15

ABL [...]vom[...], S. [...].
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(48a) In Artikel 84 der Verordnung (EU).../... [Dachverordnung] ist ein Vorfinanzierungsmodus

(49)

fiir den Fonds mit einem spezifischen Vorfinanzierungssatz gemdaf} dieser Verordnung

festgelegt. Um eine rasche Reaktion auf eine Notlage zu gewdhrleisten, ist es ferner

angezeigt, einen spezifischen Vorfinanzierungssatz fiir Soforthilfe festzulegen. Der

Vorfinanzierungsmodus sollte sicherstellen, dass ein Mitgliedstaat iiber die Mittel verfiigt,

um die Begiinstigten von Beginn der Durchfiihrung des Programms an Zu unterstiitzen.

Die Arten der Finanzierung und die Haushaltsvollzugsarten im Rahmen dieser Verordnung
sollten aufgrund ihrer Eignung zur Verwirklichung der spezifischen Ziele der Mafinahmen
und zur Erzielung von Ergebnissen ausgewidhlt werden, unter besonderer Beriicksichtigung
der Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands und des erwarteten Risikos der
Nichteinhaltung von Vorschriften. Dabei sollte auch die Verwendung von Pauschalbetrigen,
Pauschalfinanzierungen und Kosten je Einheit sowie von nicht mit Kosten verkniipften

Finanzierungen gemal Artikel 125 Absatz 1 der Haushaltsordnung gepriift werden.
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(50) GemalB der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 2018/1046 des Europdiischen Parlaments und

des Rates'® (,,Haushaltsordnung*), der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des
Européiischen Parlaments und des Rates!’, der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2988/95 des
Rates'3, der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates!® und der Verordnung

(EU) 2017/1939 des Rates?? sollen die finanziellen Interessen der Union geschiitzt werden,
indem [...] verhdltnisméBige MaBBnahmen unter anderem zur Préavention, Aufdeckung,
Behebung und Untersuchung von UnregelméBigkeiten [...] einschliefilich Betrugs, zur
Einziehung entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder nicht widmungsgemif verwendeter

Mittel und gegebenentalls zur Verhdngung von Verwaltungsstrafen |...] ergriffen werden.

Insbesondere kann das Europdische Amt fiir Betrugsbekdmpfung (OLAF) gemal3 der
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/ 2013 sowie der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96
administrative Untersuchungen einschlieBlich Kontrollen und Uberpriifungen vor Ort
durchfiihren, um festzustellen, ob ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige
rechtswidrige Handlung [ ...] zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt.
Wie in der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europdischen Parlaments und des Rates?!
vorgesehen ist, kann die Européische Staatsanwaltschaft (im Folgenden ,,EUStA“) gemil der

16

17

18

19

20

21

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
18. Juli 2018 iiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der Union, zur
Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU)

Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU)

Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur
Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABI. L 193 vom 30.7.2018, S. 1)
[...].

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europdiischen Parlaments und des Rates vom
11. September 2013 iiber die Untersuchungen des Europdischen Amtes fiir
Betrugsbekimpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des
Europdischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des
Rates (ABI. L 248 vom 18.9.2013, 8. 1) [...].

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 iiber den Schutz
der finanziellen Interessen der Europdischen Gemeinschaften (ABI. L 312 vom 23.12.1995,

S. 1).

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die
Kontrollen und Uberpriifungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen
Interessen der Europiiischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregelmdifiigkeiten
(ABL L 292 vom 15.11.1996, S. 2) [...].

Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchfiihrung einer
Verstiarkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Européischen Staatsanwaltschaft (EUStA)
(ABI. L 283 vom 31.10.2017, S. 1).

Richtlinie (EU) 2017/1371 des Européischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2017 {iber
die strafrechtliche Bekdmpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem
Betrug (ABL. L 198 vom 28.7.2017, S. 29).
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Verordnung (EU) 2017/1939 [...] Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der

Union [...] untersuchen und strafrechtlich verfolgen. Nach der Haushaltsordnung ist jede
Person oder Stelle, die Unionsmittel erhilt, verpflichtet, uneingeschrénkt [...] am Schutz der
finanziellen Interessen der Union mitzuwirken, der Kommission, dem OLAF, der EUStA
beziiglich der an der Verstirkten Zusammenarbeit gemdf} der Verordnung (EU) 2017/1939
teilnehmenden Mitgliedstaaten und [...] dem Europdischen Rechnungshof (EuRH) die
erforderlichen Rechte und den Zugang zu gewihren und sicherzustellen, dass an der

Ausfithrung von Unionsmitteln beteiligte Dritte gleichwertige Rechte gewihren.

(50a) Drittstaaten, die Mitglieder des Europdischen Wirtschaftsraums (EWR) sind, konnen im

Rahmen der durch das Abkommen iiber den Europiiischen Wirtschaftsraum*?

eingerichteten Zusammenarbeit an Programmen der Union teilnehmen; gemdf; dem

EWR-Abkommen erfolgt die Durchfiihrung der Programme auf der Grundlage eines

Beschlusses, der gemdfp dem Abkommen erlassen wurde. Drittstaaten, die mit den

Tidtigkeiten der Union in den Bereichen dieses Instruments assoziiert sind, diirfen an
diesem Fonds der Union teilnehmen. Drittliinder diirfen auch auf der Grundlage anderer
Rechtsinstrumente teilnehmen. Es sollte eine spezifische Bestimmung in diese Verordnung
aufgenommen werden, um dem zustindigen Anweisungsbefugten, dem OLAF sowie dem
Europdischen Rechnungshof die erforderlichen Rechte und den erforderlichen Zugang zu

gewdhren, die sie zur Ausiibung ihrer jeweiligen Befugnisse bendtigen.

22

ABL L 1vom3.1.1994, S. 3.
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(51) Aufdiese Verordnung finden die vom Européischen Parlament und dem Rat gemal3

(52)

Artikel 322 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union erlassenen
horizontalen Haushaltsvorschriften Anwendung. Diese Vorschriften sind in der
Haushaltsordnung fest und regeln insbesondere das Verfahren fiir die Aufstellung und den
Vollzug des Haushaltsplans durch Finanzhilfen, Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der Verantwortung der Finanzakteure. Die auf der
Grundlage von Artikel 322 AEUV erlassenen Vorschriften betreffen auch andere

Konditionalitiiten zum Schutz des Haushaltsplans®. |...].

GemiB Artikel 94 des Beschlusses 2013/755/EU des Rates?* konnen natiirliche Personen und
Stellen eines iiberseeischen Landes oder Gebiets (ULG) vorbehaltlich der Bestimmungen und
Ziele des Fonds und der moglichen Regelungen, die fiir den mit dem Land oder Gebiet

verbundenen Mitgliedstaat gelten, finanziell unterstiitzt werden.

23

24

Dieser Erwigungsgrund muss moglicherweise je nach Ergebnis der Verhandlungen iiber
die Konditionalitiitsregelung aktualisiert werden.

Beschluss 2013/755/EU des Rates vom 25. November 2013 iiber die Assoziierung der
iiberseeischen Linder und Gebiete mit der Europdischen Union (,,Ubersee-
Assoziationsbeschluss®) (ABI. L 344 vom 19.12.2013, S. 1).
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(53)

(54)

Nach Artikel 349 AEUV und im Einklang mit der Kommissionsmitteilung ,,Eine verstirkte
und erneuerte Partnerschaft mit den Gebieten in duferster Randlage der EU“?5, die der Rat in
seinen Schlussfolgerungen vom 12. April 2018 billigte, sollten die betreffenden
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass ihre nationalen Programme den besonderen
Herausforderungen in den Gebieten in dulerster Randlage Rechnung tragen. Mit dem Fonds
erhalten diese Mitgliedstaaten geeignete Mittel, um die betreffenden Regionen dabei zu
unterstiitzen, Migration nachhaltig zu steuern und mégliche von Druck geprégte Situationen

zu bewiltigen.

Gemil den Nummern 22 und 23 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016
iiber bessere Rechtsetzung [...] sollte dieser Fonds auf der Grundlage von Daten bewertet

werden, die im_Einklang mit [...] spezifischen Begleitungsanforderungen erhoben werden,

wobei gleichzeitig aber Verwaltungsaufwand, insbesondere fiir die Mitgliedstaaten, und

Uberregulierung zu vermeiden sind [...]. Diese [...] Anforderungen sollten [...], soweit

erforderlich, messbare Indikatoren als Grundlage fiir die Evaluierung der Auswirkungen des
Fonds vor Ort enthalten. Um den Erfolg des Fonds zu messen, sollten gemeinsame
Indikatoren und damit einhergehende Ziele in Bezug auf die einzelnen spezifischen Ziele des
Fonds festgelegt werden. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten die Durchfiihrung
des Fonds im Einklang mit den einschlégigen Bestimmungen der Verordnung (EU) .../2021
des Europdischen Parlaments und des Rates [Dachverordnung] und dieser Verordnung anhand

der gemeinsamen Indikatoren und der Rechnungslegungsstandards iiberwachen.

25

COM(2017) 623 final.
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(54a) Fiir die Zwecke der Durchfiihrung der Programme zur Erreichung der Ziele des Fonds ist

(35)

es erforderlich, bestimmte personenbezogene Daten von Teilnehmern an den durch den
Fonds unterstiitzten Mafinahmen zu verarbeiten. Die personenbezogenen Daten sollten fiir
die gemeinsamen Indikatoren, fiir die Uberwachung, Evaluierung, Kontrolle und Priifung
sowie gegebenenfalls fiir die Feststellung der Forderfihigkeit von Teilnehmern verarbeiten
werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte im Einklang mit der

Verordnung (EU) 2016/679 des Europiiischen Parlaments und des Rates*® erfolgen.

Angesichts der grolen Bedeutung, die der Bewiéltigung des Klimawandels entsprechend den
Zusagen der Union zukommt, das Klimaschutziibereinkommen von Paris umzusetzen und die
Ziele der Vereinten Nationen flir eine nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen, wird dieser
Fonds dazu beitragen, dass der Klimaschutz durchgehend beriicksichtigt und das Ziel erreicht
wird, insgesamt 30 /[...] % der EU-Ausgaben fiir die Unterstiitzung der Klimaziele zu
verwenden. Entsprechende MaBnahmen werden im Zuge der Vorbereitung und Umsetzung
des Fonds ermittelt und im Zuge der entsprechenden Evaluierungen und

Uberpriifungsverfahren erneut bewertet.

(55a) Die Verordnung (EU) Nr. 514/2014 oder jeglicher fiir den

Programmplanungszeitraum 2014-2020 geltende Rechtsakt sollten auch weiterhin fiir

Programme und Vorhaben gelten, die im Programmplanungszeitraum 2014-2020 aus den

Fonds unterstiitzt werden. Da der Durchfiihrungszeitraum der Verordnung (EU)

Nr. 514/2014 in den durch die vorliegende Verordnung geregelten Programmplanungs-

zeitraum hiniiberreicht und um eine kontinuierliche Durchfiihrung bestimmter, im

Rahmen der genannten Verordnung genehmigter Vorhaben sicherzustellen, sollten

Bestimmungen iiber eine stufenweise Durchfithrung festgelegt werden. Jede einzelne

Phase des mehrstufigen Projekts sollte gemdifp den Regeln des Programmplanungs-

zeitraums durchgefiihrt werden, in dem das Projekt Mittel erhdlt.

26

Verordnung (EU) 2016/679 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

27. April 2016 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABL L 119
vom 4.5.2016, S. 1).
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(56) Um bestimmte nicht-wesentliche Elemente der vorliegenden Verordnung zu ergénzen und zu

(57)

andern, sollte der Kommission die Befugnis libertragen werden, gemal3 Artikel 290 AEUV
Rechtsakte in Bezug auf die fiir eine hohere Kofinanzierung in Betracht kommenden
MaBnahmen nach Anhang IV, die Betriebskostenunterstiitzung und die Weiterentwicklung
des gemeinsamen Rahmens fiir die Uberwachung und Evaluierung zu erlassen. Die
Kommission sollte im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeiten unbedingt — auch auf der Ebene von
Sachverstindigen — angemessene Konsultationen durchfiihren, die mit den Grundsétzen der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung in Einklang

stehen.

Zur Gewibhrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die Durchfiihrung der vorliegenden
Verordnung sollten der Kommission Durchfiihrungsbefugnisse ilibertragen werden. Diese
Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/ 2011 des Europdischen
Parlaments und des Rates?” ausgeiibt werden. Das Priifverfahren sollte fiir den Erlass von
Durchfiihrungsrechtsakten, in denen die gemeinsamen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten,
insbesondere hinsichtlich der Unterrichtung der Kommission, niedergelegt sind, angewendet

werden [...].

27

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsitze, nach denen die
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission
kontrollieren (ABI. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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(58) Da das Ziel der vorliegenden Verordnung, namentlich ein Beitrag zu einer wirksamen
Steuerung der Migrationsstrome in der Union im Einklang mit der gemeinsamen Politik im
Bereich Asyl und internationaler Schutz und der gemeinsamen Einwanderungspolitik, von
den Mitgliedstaaten allein nicht ausreichend verwirklicht werden kann und daher besser auf
Unionsebene zu erreichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags
iiber die Europdische Union niedergelegten Subsidiaritédtsprinzip tdtig werden. Entsprechend
dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der VerhiltnisméBigkeit geht diese

Verordnung nicht {iber das fiir die Erreichung dieses Ziels erforderliche MaR hinaus.

58a. In Anbetracht dessen, dass sich bestimmte Aspekte dieser Verordnung auf das derzeitige
Gemeinsame Europiiische Asylsystem beziehen , sollte ein Uberpriifungsmechanismus
vorgesehen werden, um die Kohdiirenz mit kiinftigen Uberarbeitungen dieses Systems zu
gewidhrleisten. Sollte das Gemeinsame Europdische Asylsystem in einer Weise iiberarbeitet
werden, die sich auf das Funktionieren dieser Verordnung auswirken konnte, dann sollte
die Kommission daher einen geeigneten Vorschlag zur Anderung — in dem erforderlichen

Map — dieser Verordnung vorlegen.
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(59) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag liber die Européische Union und dem Vertrag
iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union beigefiigten Protokolls Nr. 21 iiber die
Position des Vereinigten Konigreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich
Irland nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung

gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet |...].

(59q) [...]

(60) GemiB den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag iiber die Europédische Union und dem Vertrag
iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union beigefiigten Protokolls iiber die Position
Dénemarks beteiligt sich Ddnemark nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder

durch sie gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet.

(61) Es ist sachgerecht, die Geltungsdauer dieser Verordnung an die Geltungsdauer der
Verordnung (EU, Euratom) .../2021 des Rates [Verordnung liber den mehrjahrigen

Finanzrahmen] anzupassen —
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1
Gegenstand

(1) Mit dieser Verordnung wird der Asyl-, [...] Migrations- und Integrationsfonds (im Folgenden
wkonds®) fiir den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2027 eingerichtet.

(2) Diese Verordnung legt die Ziele des Fonds fest, die Mittelausstattung fiir den Zeitraum 2021

bis 2027, die Formen der Unionsfinanzierung und die Finanzierungsbestimmungen.
Artikel 2
Begriffsbestimmungen
Fiir die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) ,,Person, die internationalen Schutz beantragt hat,” einen Antragsteller im Sinne des

Artikels 2 Buchstabe c der Richtlinie 2013/32/EU;, [ ...]*;

b) ,Person, der internationaler Schutz zuerkannt wurde* eine Person im Sinne des

Artikels 2 Buchstabe b der Richtlinie 2011/95/EU; [...]%;

28
29

[.]
[.]
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¢) ,Mischfinanzierungsmaflnahme* eine aus dem Unionshaushalt unterstiitzte Mallnahme,
einschlieBlich von Maflnahmen im Rahmen der Mischfinanzierungsfazilititen [...] nach
Artikel 2 Nummer 6 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europdischen
Parlaments und des Rates® |...], die nicht riickzahlbare Formen der Unterstiitzung
und/oder Finanzierungsinstrumente aus dem Unionshaushalt mit riickzahlbaren Formen
der Unterstiitzung von Entwicklungsfinanzierungs- oder anderen 6ffentlichen
Finanzierungsinstitutionen sowie von kommerziellen Finanzinstituten und Investoren

kombinieren,;

d) ., Familienangehorige* Drittstaatsangehdrige im Sinne des Unionsrechts, das flir den aus

dem Fonds unterstiitzten Politikbereich relevant ist;

e) ,Aufnahme aus humanitiren Griinden® die Aufnahme — auf Antrag eines
Mitgliedstaats nach der Ubermittlung von Dossiers durch das Europiische
Unterstiitzungsbiiro fiir Asylfragen, das UNHCR oder eine andere einschligige
internationale Einrichtung — von Drittstaatsangehorigen oder Staatenlosen, denen
internationaler Schutz oder ein humanitiirer Status nach nationalem Recht zuerkannt
wurde, bei dem Rechte und Pflichten vorgesehen sind, die denen der Artikel 20 bis 34
der Richtlinie 2011/95/EU fiir Personen mit subsididirem Schutzstatus gleichwertig
sind, aus einem Drittstaat, in den sie gewaltsam vertrieben wurden, in das

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten; |[...]*!

30 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
18. Juli 2018 iiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der Union, zur
Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU)

Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU)
Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur
Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABI. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).

L]
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g)

h)

3

»Abschiebung* die Abschiebung im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 der
Richtlinie 2008/115/EG;

,Neuansiedlung* die Aufnahme — nach der Ubermittlung von Dossiers durch das Amt
des Hohen Fliichtlingskommissars der Vereinten Nationen (im Folgenden

» UNHCR*) — von Drittstaatsangehorigen oder Staatenlosen, denen internationaler
Schutz oder ein anderer Status, der ihnen nach dem Unionsrecht dhnliche Rechte
und Begiinstigungen verleiht, zuerkannt wurde und die im Einklang mit dem
Unionsrecht und dem Recht der Mitgliedstaaten Zugang zu einer dauerhaften
Losung haben, aus einem Drittstaat, in den sie vertrieben wurden, in das

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten; |...]

,,Rlickkehr* die Riickkehr im Sinne des Artikels 3 Nummer 3 der
Richtlinie 2008/115/EG;

,Drittstaatsangehoriger* jede Person, die nicht Unionsbiirger im Sinne des Artikels 20
Absatz 1 AEUV ist; der Verweis auf Drittstaatsangehorige schliefit Staatenlose und

Personen mit unbestimmter Staatsangehdrigkeit ein;

,schutzbediirftige Person eine schutzbediirftige Person im Sinne des Unionsrechts, das

fir den aus dem Fonds unterstiitzten Politikbereich relevant ist.
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Artikel 3
Ziele des Fonds

(2) Das politische Ziel des Fonds besteht darin, im Einklang mit dem Besitzstand der Union im
Bereich Asyl und Migration und im Einklang mit den Grundrechtsverpflichtungen der Union

zu einer effizienten Steuerung der Migrationsstrome beizutragen.

(2) Im Rahmen des in Absatz 1 genannten politischen Ziels leistet der Fonds einen Beitrag zu

folgenden spezifischen Zielen:

a)  Stiarkung und Weiterentwicklung aller Aspekte des Gemeinsamen Europdischen

Asylsystems, einschlielich seiner externen Dimension;

b)  Unterstiitzung der legalen Migration in die Mitgliedstaaten und [...] Beitrag zur

Integration von Drittstaatsangehdrigen;

c) Beitrag zur Bekdmpfung der irreguldren Migration und zur Gewahrleistung einer

effektiven Riickkehr und Riickiibernahme in Drittstaaten.

(3) Der Fonds wird — im Rahmen der in Absatz 2 genannten spezifischen Ziele — im Wege der in

Anhang II aufgefiihrten Durchfiihrungsmafnahmen durchgefiihrt.
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Artikel 4

Gegenstand der Unterstiitzung

(1) Aus dem Fonds werden im Rahmen der in Artikel 3 genannten Ziele und im Einklang mit den
DurchfiihrungsmaBnahmen in Anhang II [...] Malnahmen wie die in Anhang I1I aufgefiihrten

Mapnahmen unterstiitzt.

(2)  Zur Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung kénnen aus dem Fonds im Einklang mit den
in Anhang III aufgefiihrten Prioritdten der Union MaBBnahmen gegebenenfalls mit Bezug zu

Drittstaaten oder in Drittstaaten gemal den Artikeln 5 und 6 unterstiitzt werden.

(4) Mit dieser Verordnung werden MaBnahmen unterstiitzt, die sich auf eine oder mehrere
Zielgruppen im Sinne der Artikel 78 und 79 des Vertrags tliber die Arbeitsweise der

Européischen Union konzentrieren.
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Artikel 5

Mit dem Fonds assoziierte Drittstaaten

Der Fonds steht Drittstaaten nach Maf3gabe der in einem besonderen Abkommen {iiber die
Teilnahme des jeweiligen Drittstaats an dem [...] Fonds geregelten Bedingungen offen, sofern das

Abkommen

— ein ausgewogenes Verhéltnis zwischen den Beitrdgen und dem Nutzen der Teilnahme des

Drittstaats an dem Fonds gewéhrleistet;

— die Bedingungen fiir die Teilnahme an dem Fonds regelt, einschlielich der Berechnung der
finanziellen Beitrdge zu dem Fonds und zu den Verwaltungskosten. Diese Betrige gelten als
zweckgebundene Einnahmen gemil3 Artikel [...] 21 Absatz 5 [...] der Verordnung (EU,
Euratom) 2018/1046 |...];

— dem Drittstaat keine Entscheidungsbefugnis in Bezug auf den Fonds einrdumt;

— die Rechte der Union, eine wirtschaftliche Haushaltsfithrung sicherzustellen und ihre

finanziellen Interessen zu schiitzen, garantiert.
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Artikel 5a

Schutz der finanziellen Interessen der Union

Nimmt ein Drittstaat aufgrund eines Beschlusses im Rahmen einer internationalen Ubereinkunft
oder aufgrund eines anderen Rechtsinstruments am [...] Fonds teil, so gewdhrt der Drittstaat dem
zustindigen Anweisungsbefugten, dem OLAF und dem Europdischen Rechnungshof die
erforderlichen Rechte und den Zugang, die sie zur Ausiibung ihrer jeweiligen Befugnisse
benditigen. Im Falle des OLAF umfassen diese Rechte auch das Recht zur Durchfiihrung von
Untersuchungen einschlieflich Kontrollen und Uberpriifungen vor Ort gemif3 der Verordnung

(EU, Euratom) Nr. 883/2013% [...].

R Verordnung (EG) Nr. 883/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

11. September 2013 iiber die Untersuchungen des Europdischen Amtes fiir
Betrugsbekimpfung (OLAF).
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Artikel 6 [...]

[.]
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KAPITEL II
FINANZ- UND DURCHFUHRUNGSRAHMEN

ABSCHNITT 1

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

Artikel 7

Allgemeine Grundsitze

(1) Die im Rahmen dieser Verordnung geleistete Unterstiitzung ergianzt Interventionen auf
nationaler, regionaler und lokaler Ebene und ist darauf ausgerichtet, einen Mehrwert in Bezug

auf die Ziele dieser Verordnung zu bewirken.

(2) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die auf der Grundlage dieser
Verordnung und von den Mitgliedstaaten geleistete Unterstiitzung mit den entsprechenden
Tétigkeiten, Politiken und Prioritdten der Union im Einklang steht und die anderen

Instrumente der Union ergénzt.

3. Der Fonds wird in geteilter, direkter oder indirekter Mittelverwaltung gemif Artikel 62
Absatz 1 Buchstaben a, b und ¢ der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 | ...] durchgefiihrt.
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Artikel 8
Mittelausstattung

1. Die Finanzausstattung fiir die Durchfiihrung des Fonds im Zeitraum 2021-2027 betragt
9 882 000 000 EUR ]...] zu jeweiligen Preisen.

2. Die Finanzausstattung wird wie folgt eingesetzt:

a) 6270000000 EUR [..] werden den in geteilter Mittelverwaltung durchgefiihrten

Programmen zugewiesen.
b) 3612000000 EUR [..] werden der thematischen Fazilitdt zugewiesen.

3. Bis zu 0,42 % der Finanzausstattung werden der technischen Hilfe auf Initiative der

Kommission gemal Artikel 29 der Verordnung (EU) .../... [Dachverordnung] zugewiesen.

4. Unbeschadet der den Mitgliedstaaten im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung

zugewiesenen und gemdf Artikel 21 der Verordnung (EU) .../... [Dachverordnung]

iibertragbaren Mittel konnen insgesamt bis zu 5 % der urspriinglichen nationalen

Mittelzuweisung aus einem der Fonds der Dachverordnung im Rahmen der geteilten

Mittelverwaltung auf Antrag eines Mitgliedstaats auf das Instrument im Wege der direkten

oder indirekten Mittelverwaltung iibertragen werden. Die Kommission setzt diese Mittel

direkt im Einklang mit Artikel 62 Absat; 1 Buchstabe a der Haushaltsordnung bzw.

indirekt im Einklang mit Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c ein. Diese Mittel werden

zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats verwendet.
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Artikel 9

Allgemeine Bestimmungen zur Durchfiithrung der thematischen Fazilitit

1. Die Finanzausstattung gemél Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b wird iiber die thematische
Fazilitit im Wege der geteilten, direkten oder indirekten Mittelverwaltung, wie in den
Arbeitsprogrammen vorgesehen, flexibel zugewiesen. Aus der thematischen Fazilitit werden

die folgenden Komponenten finanziert:

a)  spezifische Maflnahmen,

b)  UnionsmaBnahmen,

c)  Soforthilfe,

d) Neuansiedlung und Aufnahme aus humanitiren Griinden,

e)  Unterstiitzung der Mitgliedstaaten bei der Uberstellung von Personen, die

internationalen Schutz beantragt haben, oder von Personen, denen internationalen

Schutz zuerkannt wurde;| ...

[...]
f)  und Europiisches Migrationsnetzwerk.

Die Finanzausstattung der thematischen Fazilitit wird auch zur Unterstiitzung von technischer

Hilfe auf Initiative der Kommission eingesetzt.

2. Aus der thematischen Fazilitit werden entsprechend den vereinbarten Unionspriorititen nach
Anhang II Priorititen mit einem hohen Mehrwert fiir die Union oder dringende Erfordernisse
finanziert, wobei auch die allgemeine Entwicklung der Migrationsfliisse zu beriicksichtigen

ist. Ein erheblicher Teil der Mittel aus der thematischen FaZzilitiit ist fiir die Unterstiitzung

von Mafinahmen in oder im Zusammenhang mit Drittstaaten zu verwenden, um die externe

Migration anzugehen.
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Werden die Mittel aus der thematischen Fazilitdt den Mitgliedstaaten im Wege der direkten
oder indirekten Mittelverwaltung gewihrt, so ist sicherzustellen, dass die ausgewéhlten
Projekte nicht Gegenstand einer mit Griinden versehenen Stellungnahme der Kommission in
Bezug auf eine Vertragsverletzung nach Artikel 258 AEUYV sind, die die RechtmiBigkeit und
OrdnungsmaéBigkeit der Ausgaben oder die Leistung der Projekte gefdhrdet.

Werden die Mittel aus der thematischen Fazilitdt im Wege der geteilten Mittelverwaltung
ausgefiihrt, so priift die Kommission im Hinblick auf Artikel 18 und Artikel 19 Absatz 2 der
Verordnung (EU) .../... [Dachverordnung], ob die geplanten MaBBnahmen nicht Gegenstand
einer mit Griinden versehenen Stellungnahme der Kommission in Bezug auf eine
Vertragsverletzung nach Artikel 258 AEUYV sind, die die RechtmaBigkeit und
OrdnungsméBigkeit der Ausgaben oder die Leistung der Projekte gefiahrdet.

Die Kommission legt den Gesamtbetrag fest, der fiir die thematische Fazilitit aus den
jéhrlichen Mitteln des Unionshaushalts zur Verfligung gestellt wird. Die Kommission nimmt
im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten Finanzierungsbeschliisse nach Artikel 110 der
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 | ...] fiir die thematische Fazilitdt an, bestimmt die zu
unterstiitzenden Ziele und MaBBnahmen und legt die Betrége fiir die einzelnen Komponenten
gemill Absatz 1 fest. In den Finanzierungsbeschliissen wird gegebenenfalls der
MischfinanzierungsmaBBnahmen insgesamt vorbehaltene Betrag ausgewiesen. Diese
Durchfiihrungsrechtsakte werden gemdf} dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten

Priifverfahren erlassen.
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6.  Aus der thematischen Fazilitit werden insbesondere Maflnahmen im Rahmen der in
Anhang II Nummer 2 Buchstabe b genannten DurchfiihrungsmalBnahme unterstiitzt, die von
nationalen, regionalen und lokalen [...] Behorden oder Organisationen der Zivilgesellschaft

durchgefiihrt werden.

7. Nach Annahme eines Finanzierungsbeschlusses geméll Absatz 5 kann die Kommission die in

geteilter Mittelverwaltung durchgefiihrten Programme entsprechend éndern.

8.  Die Finanzierungsbeschliisse konnen fiir ein oder mehrere Jahre gelten und eine oder mehrere

Komponenten der thematischen Fazilitét abdecken.

ABSCHNITT 2

UNTERSTUTZUNG UND DURCHFUHRUNG IN GETEILTER MITTELVERWALTUNG

Artikel 10

Anwendungsbereich

1. Dieser Abschnitt gilt fiir den in Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a genannten Teil der
Finanzausstattung und fiir die zusétzlichen Mittel, die nach MaB3gabe des
Kommissionsbeschlusses tiber die thematische Fazilitidt gemif Artikel 9 in geteilter

Mittelverwaltung eingesetzt werden.

2. Die Unterstiitzung nach Mallgabe dieses Abschnitts erfolgt in geteilter Mittelverwaltung
gemal} Artikel 63 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 |...] und der Verordnung (EU)

.../... [Dachverordnung].
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Artikel 11
Haushaltsmittel

1.  Diein Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a genannten Mittel (Richtbetrdge) werden den von den
Mitgliedstaaten in geteilter Mittelverwaltung durchgefiihrten nationalen Programmen (im

Folgenden ,,Programme*‘) wie folgt zugewiesen:

a) 5225000000 EUR [..] den Mitgliedstaaten nach Anhang I;

b) 1045000000 EUR [...] den Mitgliedstaaten zur Anpassung der Mittelzuweisungen fiir
die Programme gemdl Artikel 14 Absatz 1.
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Artikel 11a

Vorfinanzierung

Gemil} Artikel 84 Absatz 3a der Verordnung (EU) .../.... [Dachverordnung] wird die

Vorfinanzierung fiir den Fonds vorbehaltlich der Verfiigharkeit der Mittel in

Jahrestranchen vor dem 1. Juli eines jeden Jahres entrichtet, und zwar wie folgt:

a) 2021: 5%
b) 2022: 5%
) 2023: 5%
d) 2024: 5%
e) 2025: 5%
f) 2026: 5%

Wird ein Programm nach dem 1. Juli 2021 angenommen, so werden die vorangehenden

Tranchen im Jahr der Annahme gezahlt.
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Artikel 12
Kofinanzierungssitze

Der Beitrag aus dem Unionshaushalt belduft sich auf hochstens 75 % der forderfiahigen

Gesamtausgaben eines Projekts.

Fiir Projekte, die im Rahmen spezifischer Maflnahmen durchgefiihrt werden, kann der Beitrag

aus dem Unionshaushalt auf 90 % der forderfahigen Gesamtausgaben angehoben werden.

Fiir in Anhang IV aufgefiihrte Maflnahmen kann der Beitrag aus dem Unionshaushalt auf

90 % der forderfahigen Gesamtausgaben angehoben werden.

Fiir Betriebskostenunterstiitzung kann der Beitrag aus dem Unionshaushalt auf 100 % der

forderfahigen Gesamtausgaben angehoben werden.

Fiir Soforthilfe kann der Beitrag aus dem Unionshaushalt auf 100 % der forderfahigen

Gesamtausgaben angehoben werden.

(5a) Innerhalb der Grenzen gemdfp Artikel 30 Absatz 5 Buchstabe b Ziffer v der Verordnung

(EU) ../.. [Dachverordnung| kann die technische Hilfe der Mitgliedstaaten bis zu 100 % mit

dem Beitrag aus dem Unionshaushalt finanziert werden.
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6.  In dem Kommissionsbeschluss zur Genehmigung eines Programms werden der
Kofinanzierungssatz und der Hochstbetrag flir die Unterstiitzung aus diesem Fonds fiir die in

den Absitzen 1 bis 5 genannten Maflnahmenarten festgelegt.

7. Fiir jede Mafinahmenart [...] wird in dem Kommissionsbeschluss zur Genehmigung eines
Programms festgelegt, ob der Kofinanzierungssatz flir die Maffnahmenart |...] auf einen der

folgenden Beitrige anzuwenden ist [...]:
a) aufden Gesamtbeitrag, einschlieBlich des 6ffentlichen und privaten Beitrags, [...] [...]

b)  nur auf den 6ffentlichen Beitrag.

Artikel 13

Programme

1. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die in seinem Programm beriicksichtigten Priorititen
unter Beriicksichtigung der spezifischen Umstinde im jeweiligen Mitgliedstaat mit den
Prioritdten der Union und den Herausforderungen im Bereich Migrationssteuerung im
Einklang stehen, ihnen Rechnung tragen und voll und ganz dem Besitzstand der Union in
diesem Bereich und den vereinbarten Unionspriorititen entsprechen. Die Mitgliedstaaten
tragen bei der Festlegung der Priorititen ihrer Programme dafiir Sorge, dass die in Anhang II

aufgefiihrten DurchfiihrungsmafBnahmen angemessen beriicksichtigt werden.
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2.

[...]. [...] Die Kommission konsultiert die Europédische Agentur fiir die Grenz- und

Kiistenwache und das Europdische Unterstiitzungsbiiro fiir Asylfragen in den Bereichen, die

in ihre Zustandigkeit fallen, zu den Entwiirfen der Programme, um die Kohérenz und die
Komplementaritét der Maflnahmen der Agenturen und der Mitgliedstaaten zu gewihrleisten.
Die Konsultation muss rechtzeitig erfolgen, damit sich die Genehmigung und

Durchfiihrung der Programme nicht verzogert.

Die Kommission kann gegebenenfalls /... die Européische Agentur fiir die Grenz- und
Kiistenwache in die Uberwachungs- und Evaluierungsaufgaben nach Abschnitt 5 einbeziehen,
insbesondere um sicherzustellen, dass die mit Unterstiitzung aus dem Fonds durchgefiihrten
MafBnahmen mit dem Besitzstand der Union in diesem Bereich und den vereinbarten

Unionsprioritdten im Einklang stehen.

Im Anschluss an [...J die Annahme von Empfehlungen nach MaB3igabe der Verordnung (EU)
Nr. 1053/2013, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, priift der betreffende
Mitgliedstaat gemeinsam mit der Kommission [...], wie auf die Ergebnisse [...] und
Empfehlungen im Rahmen seines Programms, gegebenenfalls mit Unterstiitzung dieses

Fonds reagiert werden soll [...].
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Erforderlichenfalls wird das betreffende Programm geéndert, um den Empfehlungen nach
Absatz 4 Rechnung zu tragen. Je nach den Auswirkungen der Anpassung kann das

iiberarbeitete Programm von der Kommission genehmigt werden.

In Zusammenarbeit und in Absprache mit der Kommission und gegebenenfalls den
betreffenden Agenturen, soweit diese zusténdig sind, konnen Mittel im Rahmen des
Programms neu zugewiesen werden, um Empfehlungen nach Absatz 4, die finanzielle

Auswirkungen haben, nachzukommen.

Die Mitgliedstaaten kénnen |[...] die in Anhang IV aufgefiihrten Mallnahmen verfolgen, die
fiir eine hohere Kofinanzierung in Betracht kommen. Um auf unvorhergesehene oder neue
Gegebenheiten reagieren zu konnen oder die effektive Durchfiihrung der Finanzierung
sicherzustellen, wird der Kommission die Befugnis iibertragen, gemal Artikel 32 delegierte
Rechtsakte zur Anderung der in Anhang IV genannten MaBnahmen, die fiir eine hohere

Kofinanzierung in Betracht kommen, zu erlassen.

Beschlie3t ein Mitgliedstaat, neue Projekte mit oder in einem Drittstaat mit Unterstiitzung aus
dem Fonds durchzufiihren, so genehmigt [...] er nach Unterrichtung der |...] Kommission die

Projekte.

Die Programmplanung nach Artikel 17 Absatz 5 der Verordnung (EU) .../2021

[Dachverordnung] stiitzt sich auf die Interventionsarten in Tabelle 1 des Anhangs VI.
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Artikel 14
Halbzeitiiberpriifung

1. Im Jahr 2024 weist die Kommission den Zusatzbetrag nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b
anhand der in Anhang I Nummer 1 Buchstabe b bis Nummer 5 genannten Kriterien den

Programmen der betreffenden Mitgliedstaaten zu. Die Zuweisung gilt fiir den Zeitraum ab

dem Kalenderjahr 2025.

2. [.]

3. Beider Zuweisung der Mittel aus der thematischen Fazilitit ab 2025 werden [...] die
Fortschritte bei der Erreichung der Ziele des Leistungsrahmens nach Artikel 12 der
Verordnung (EU) .../2021 [Dachverordnung] und festgestellte Méngel bei der Durchfiihrung
beriicksichtigt.
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Artikel 15
Spezifische Mafinahmen

1. Spezifische Mallnahmen sind transnationale oder nationale Projekte im Einklang mit den
Zielen dieser Verordnung, fiir die ein, mehrere oder alle Mitgliedstaaten zusitzliche Mittel fiir

ihre Programme erhalten konnen.

2. Zusitzlich zu ihrer nach Artikel 11 Absatz 1 berechneten Mittelzuweisung konnen die
Mitgliedstaaten Mittel fiir spezifische Mallnahmen erhalten, sofern sie im Programm
entsprechend ausgewiesen sind und zur Umsetzung der Ziele dieser Verordnung verwendet

werden.

3. AuBer in hinreichend begriindeten Fillen, die von der Kommission durch eine Anderung des
Programms genehmigt werden, diirfen diese Mittel nicht fiir andere Maflnahmen des

Programms verwendet werden.

Artikel 16

Mittel fiir [...] die Neuansiedlung und Aufnahme aus humanitiiren Griinden

1. Die Mitgliedstaaten erhalten zusatzlich zu ihrer nach Mafigabe des Artikels 11 Absatz 1
Buchstabe a |[...] berechneten Mittelzuweisung fiir jede Person, die im Einklang mit der
gezielten Neuansiedlungsregelung der Union neu angesiedelt worden ist, einen zusdtzlichen
Betrag von 7 000 EUR [...]. Dieser Beitrag erfolgt in Form einer nicht mit Kosten

verkniipften Finanzierung gemaf3 Artikel 125 der Haushaltsordnung.
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(5a)

Die Mitgliedstaaten erhalten zusdtzlich zu ihrer nach Mafigabe des Artikels 11 Absatz 1
Buchstabe a berechneten Mittelzuweisung fiir jede aus humanitiren Griinden

aufgenommene Person einen zusiitzlichen Betrag von 6 000 EUR.

Die in den Absiitzen 1 und 2 genannten Betriige werden fiir jede schutzbediirftige Person
aus folgenden schutzbediirftigen Gruppen, die im Rahmen der Neuansiedlung oder der

Aufnahme aus humanitiren Griinden aufgenommen wurde, auf 10 000 EUR angehoben:

a) gefihrdete Frauen und Kinder;
b)  unbegleitete Minderjihrige;

¢)  Personen mit medizinischen Bediirfnissen, denen nur durch Neuansiedlung oder
Aufnahme aus humanitiren Griinden entsprochen werden kann;

d)  Personen, die zu ihrem unmittelbaren rechtlichen oder physischen Schutz dringend

neu angesiedelt werden miissen, einschliefilich der Opfer von Gewalt und Folter.

Nimmt ein Mitgliedstaat eine Person auf, die unter mehrere der in den Absiitzen 1, 2 und 3
genannten Kategorien fiillt, so erhdilt er den Pauschalbetrag fiir die betreffende Person nur

fiir eine Kategorie.

Die Mitgliedstaaten konnen gegebenenfalls fiir die betreffenden Betrige fiir
Familienangehorige der in den Absdtzen 1, 2 und 3 genannten Familienangehoérigen in
Frage kommen, wenn die Personen aufgenommen werden, um die Einheit der Familie zu

gewdhrleisten.

Die in diesem Artikel genannten Betriige werden in Form einer nicht mit Kosten

verkniipften Finanzierung gemdf; Artikel [...]125]...] der Haushaltsordnung geleistet.
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]

Die in den Absiitzen 1, 2 und 3 genannten zusdtzlichen Betrige werden den Mitgliedstaaten
zugewiesen, und gwar zZuerst in den einzelnen Finanzierungsbeschliissen zur Billigung
ihres nationalen Programms. Aufler in hinreichend begriindeten Féllen, die von der
Kommission durch eine Anderung des Programms genehmigt werden, diirfen diese Mittel
nicht fiir andere MaBBnahmen des Programms verwendet werden. Die in den Absiitzen 1, 2
und 3 genannten Betrdge konnen in die an die Kommission gerichteten Zahlungsantriige
aufgenommen werden, sofern die Person, fiir die der Betrag gewiihrt wird, tatsichlich neu

angesiedelt oder aufgenommen wurde.

(6a) [...] Die Mitgliedstaaten halten die Informationen vor, die zu einer ordnungsgeméfen

Feststellung der Identitét der neu angesiedelten oder aufgenommenen | ...] Personen und des
Tags ihrer Neuansiedlung oder Aufnahme erforderlich sind, wobei die geltenden

Vorschriften iiber die Datenspeicherfristen vorrangig gelten.

Zur Beriicksichtigung der aktuellen Inflationsraten und relevanter Entwicklungen auf dem
Gebiet der Neuansiedlung erhiilt die Kommission die Befugnis, im Rahmen, der
verfiigbaren Mittel gemdf} Artikel 32 delegierte Rechtsakte zu erlassen, mit denen die
Betriige nach den Absiitzen 1 und 2 dieses Artikels im Rahmen der verfiigharen Mittel
gegebenenfalls angepasst werden, wobei sie den jeweiligen Inflationsraten, relevanten
Entwicklungen im Bereich der Neuansiedlung sowie Faktoren Rechnung triigt, die den

Einsatz des mit jenen Betriigen verbundenen finanziellen Anreizes optimieren konnen.
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Artikel 17

Mittel fiir die Uberstellung von Personen, die internationalen Schutz beantragt haben, oder von

(2a)

(2b)

Personen, denen internationaler Schutz zuerkannt wurde [...]

Jeder Mitgliedstaat erhilt zusétzlich zu seiner nach MaBgabe des Artikels 11 Absatz 1
Buchstabe a [...] berechneten Mittelzuweisung fiir jede Person, die internationalen Schutz
beantragt hat und von einem anderen Mitgliedstaat gemdfp Artikel 17 |...] der Verordnung

(EU) Nr. 604/2013 [Dublin-Verordnung] oder infolge dhnlicher Formen der Neuansiedlung

iiberstellt wurde, einen zusétzlichen Beitrag von 3 500 EUR [...].

Die Mitgliedstaaten konnen gegebenenfalls auch fiir Betrige fiir Familienangehorige der
in Absatz 1 genannten Personen in Frage kommen, sofern diese Familienmitglieder gemdify
Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [Dublin-Verordnung] iiberstellt worden sind,

um die Einheit der Familie zu gewdihrleisten.

Die Mitgliedstaaten erhalten zusdtzlich zu ihren nach Mafigabe des Artikels 11 Absatz 1
Buchstabe a berechneten Mittelzuweisung fiir jede aus einem anderen Mitgliedstaat

iiberstellte Person, der internationaler Schutz zuerkannt wurde, einen zusdtzlichen Betrag

von 3 500 EUR,

Die Mitgliedstaaten konnen gegebenenfalls auch fiir die betreffenden Betriige fiir
Familienangehorige der in Absatz 2a genannten Personen in Frage kommen, wenn die

Personen iiberstellt werden, um die Einheit der Familie zu gewdhrleisten.

33

Der Vorsitz erwigt, die Begriffsbestimmungen in Artikel 2 der Verordnung (EG)
Nr. 516/2014 heranzuziehen.
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Jeder Mitgliedstaat, auf den in Absatz 1 [...] Bezug genommen wird, erhélt fiir die
Durchfiihrung von Integrationsmafinahmen fiir jede Person, die aus einem anderen
Mitgliedstaat iiberstellt und der internationaler Schutz zuerkannt wurde, einen zusétzlichen

Betrag [...] von 3 500 EUR [...], einschlieflich gegebenenfalls fiir jedes Familienmitglied, das

gemdf} Absatz 2 iiberstellt worden ist, um die Einheit der Familie zu gewihrleisten. Die

Mitgliedstaaten, auf die in den Absdtzen 2a und 2b Bezug genommen wird, erhalten auch den in

vorliegendem Absaty genannten zusdtzlichen Betrag fiir Integrationsmafinahmen.

Jeder Mitgliedstaat [...], auf den in Absatz 1 Bezug genommen wird und der die
Verantwortung fiir eine Person, die internationalen Schutz beantragt hat, iibernommen
hat, oder ein Mitgliedstaat, auf den in Absat; 2 Bezug genommen wird, erhilt fiir jede
Person, fiir die dieser Mitgliedstaat auf der Grundlage des aktualisierten Datensatzes nach
Artikel 10 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 603/2013 |[...] [Eurodac-Verordnung]
nachweisen kann, dass die Person tatsédchlich aus dem [...] Hoheitsgebict der Mitgliedstaaten
[...] nach MaBgabe eines Riickfiihrungsbeschlusses oder einer Abschiebungsanordnung
entweder unter Zwang oder freiwillig zuriickgekehrt ist [ ...], einen zusétzlichen Betrag |...]

von 3 500 EUR [...].
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(7a)

Der [...] Mitgliedstaat, der die Kosten der in den Absiitzen 1, 2, 2a und 2b genannten
Uberstellungen triigt, erhilt [...] fiir jede Person, die internationalen Schutz beantragt hat oder
der internationaler Schut zuerkannt wurde und die in einen anderen Mitgliedstaat

iiberstellt worden ist [ ...], einen Beitrag von 500 EUR [..]. [...]

Die in diesem Artikel genannten Beitrdge erfolgen in Form einer nicht mit Kosten

verkniipften Finanzierung gemal Artikel 125 der Haushaltsordnung.

Die in den Absitzen 1 bis 5 genannten zusétzlichen Betrdge werden den Mitgliedstaaten in
ihren Programmen zugewiesen, sofern die Person, fiir die der Beitrag gewihrt wird,
tatsdchlich aus einem anderen Mitgliedstaat liberstellt, zuriickgefiihrt oder als Antragsteller in
dem nach Mallgabe der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [Dublin-Verordnung] zustindigen
Mitgliedstaat registriert wurde. Aufer in hinreichend begriindeten Féllen, die von der
Kommission durch eine Anderung des Programms genehmigt werden, diirfen die [...] Mittel

nicht fiir andere Mafinahmen des Programms verwendet werden.

Die Mitgliedstaaten halten die Informationen vor, die zu einer ordnungsgemdfien
Feststellung der Identitiit der iiberstellten Personen und des Tags ihrer Uberstellung
erforderlich sind, wobei die geltenden Vorschriften iiber die Datenspeicherfristen vorrangig

gelten.
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Im Rahmen der verfiigharen Mittel erhiilt die Kommission die Befugnis, gemdfy Artikel 32
delegierte Rechtsakte zu erlassen, mit denen die Betrige nach den Absiitzen 1, 2a, 2b, 3, 4
und 5 im Rahmen der verfiigbaren Mittel gegebenenfalls angepasst werden, wobei sie den
jeweiligen Inflationsraten, einschligigen Entwicklungen im Bereich der Uberstellung von
Personen, die internationalen Schut; beantragt haben oder denen internationaler Schutz
zuerkannt wurde, aus einem Mitgliedstaat in einen anderen, sowie Faktoren Rechnung
triigt, die den Einsatg des mit dem Pauschalbetrag verbundenen finanziellen Anreizes

optimieren konnen.

Artikel 18

Betriebskostenunterstiitzung

Die Betriebskostenunterstiitzung ist Teil der Mittelzuweisung fiir einen Mitgliedstaat, der als
Unterstiitzung fiir die Behorden eingesetzt werden kann, die fiir die Aufgaben und

Leistungen, die eine 6ffentliche Dienstleistung fiir die Union darstellen, zusténdig sind.

Die Mitgliedstaaten konnen jeweils bis zu 20 % [...] des aus dem Fonds fiir ihr Programm
bereitgestellten Betrags verwenden, um die Betriebskostenunterstiitzung im Rahmen der Ziele

nach Artikel 3 Absatz 2 [...] zu finanzieren.

Die Mitgliedstaaten verwenden die Betriebskostenunterstiitzung im Einklang mit dem

Besitzstand der Union im Bereich Asyl und Riickkehr.
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Die Mitgliedstaaten begriinden im Programm und in [...] dem Bericht nach Artikel 30, wie sie
die Betriebskostenunterstiitzung verwendet haben, um die Ziele dieser Verordnung zu
erreichen. Vor Genehmigung des Programms bewertet die Kommission [...] die Ausgangslage
in den Mitgliedstaaten, die ihre Absicht bekundet haben, Betriebskostenunterstiitzung in
Anspruch zu nehmen. Die Kommission beriicksichtigt dabei die von den betreffenden
Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen und gegebenenfalls die Informationen, die sich
aus Kontrollverfahren nach Mafigabe [.../ der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013, die in den

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, ergeben haben.

Die Betriebskostenunterstiitzung ist auf die in Anhang VII festgelegten spezifischen

Aufgaben und Leistungen zu konzentrieren.

Um auf unvorhergesehene oder neue Gegebenheiten reagieren zu konnen oder die effektive
Durchfiihrung der Finanzierung sicherzustellen, wird der Kommission die Befugnis
iibertragen, gemiB Artikel 32 delegierte Rechtsakte zur Anderung der in Anhang VII

genannten spezifischen Aufgaben und Leistungen zu erlassen.
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ABSCHNITT 3
UNTERSTUTZUNG UND DURCHFUHRUNG IM WEGE DER DIREKTEN UND INDIREKTEN

MITTELVERWALTUNG

Artikel 18a
Forderfiihige Stellen

1.  Forderfihig sind:
a)  Rechtstriiger mit Sitz in einem der folgenden Liinder:

(1) einem Mitgliedstaat oder einem mit ihm verbundenen iiberseeischen Land oder

Gebiet;
(2) einem mit dem Fonds assoziierten Drittstaat;

(3) einem im Arbeitsprogramm aufgefiihrten Drittstaat, nach den darin

festgelegten Bedingungen;
b)  nach Unionsrecht gegriindete Rechtstriiger oder internationale Organisationen.
2. Natiirliche Personen sind nicht forderfiihig.

3. Rechtstriger mit Sitz in einem Drittstaat diirfen ausnahmsweise teilnehmen, wenn dies zur

Erreichung des Ziels einer bestimmten Maffnahme erforderlich ist.

4.  Rechtstriiger, die an Konsortien mit mindestens zwei unabhiingigen Stellen beteiligt sind,
welche in verschiedenen Mitgliedstaaten oder in mit ihnen verbundenen iiberseeischen

Liindern und Gebieten oder in Drittstaaten ihren Sitz haben, sind forderfiihig.
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Artikel 19

Anwendungsbereich

Die Unterstiitzung im Rahmen dieses Abschnitts erfolgt entweder direkt durch die Kommission im
Einklang mit Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 |...] oder

indirekt im Einklang mit Buchstabe ¢ des genannten Artikels.

Artikel 20

UnionsmafBinahmen

1.  UnionsmaBnahmen sind transnationale Projekte oder Projekte von besonderem Interesse fiir

die Union, die im Einklang mit den Zielen dieser Verordnung durchgefiihrt werden.

2. Auf Initiative der Kommission kann der Fonds verwendet werden, um im Einklang mit
Anhang III Unionsmafinahmen zu finanzieren, die die in Artikel 3 genannten Ziele dieser

Verordnung betreffen.

3. Im Rahmen von Unionsmaflnahmen kénnen Mittel in allen in der Verordnung (EU,
Euratom) 2018/1046 | ...] vorgesehenen Formen zur Verfiigung gestellt werden, insbesondere
als Finanzhilfen, Preisgelder und Auftragsvergabe. Ferner sind Finanzierungen in Form von

Finanzierungsinstrumenten mit MischfinanzierungsmaBnahmen moglich.

4.  In direkter Mittelverwaltung geleistete Finanzhilfen werden nach Mal3gabe des [...] Titels VIII
[...] der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 [...] gewahrt und verwaltet.

10973/4/20 REV 4 aih/BBA/dp 63
JALL DE



5. Der Bewertungsausschuss, der die Vorschldge bewertet, kann sich aus externen

Sachverstindigen zusammensetzen.

6.  Beitrdge zu einem auf Gegenseitigkeit beruhenden Versicherungsmechanismus kdnnen das
Risiko abdecken, das mit der Einziehung der von Empfiangern geschuldeten Mittel verbunden
ist, und gelten als ausreichende Sicherheitsleistung im Sinne der Verordnung (EU,
Euratom) 2018/1046 |...]. Es gilt [Artikel X der] Verordnung (EU) .../...
[Nachfolgeverordnung der Garantiefondsverordnung].

Artikel 21

Europaisches Migrationsnetzwerk

1.  Aus dem Fonds wird das Europédische Migrationsnetzwerk unterstiitzt, wobei die fiir seine
Tétigkeiten und seine kiinftige Entwicklung erforderliche finanzielle Unterstiitzung

bereitgestellt wird.

2. Die Mittel, die dem Européischen Migrationsnetzwerk auf der Grundlage der jéhrlichen
Mittelzuweisungen an den Fonds zur Verfligung stehen, und das Arbeitsprogramm, in dem
die Priorititen seiner Tatigkeit festgelegt sind, werden von der Kommission nach
Zustimmung des Lenkungsausschusses gemdl3 Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe a der
Entscheidung 2008/381/EG (in der gednderten Fassung) festgelegt. Der Beschluss der
Kommission gilt als Finanzierungsbeschluss im Sinne des Artikels 110 [...] der Verordnung
(EU, Euratom) 2018/1046 |...]. Um sicherzustellen, dass die Mittel rechtzeitig zur Verfiigung
stehen, kann die Kommission das Arbeitsprogramm des Europdischen Migrationsnetzwerks in

einem gesonderten Finanzierungsbeschluss annehmen.

3. Die finanzielle Unterstiitzung der Tétigkeiten des Européischen Migrationsnetzwerks erfolgt
in Form von Finanzhilfen an die nationalen Kontaktstellen nach Artikel 3 der
Entscheidung 2008/381/EG und gegebenenfalls durch Vergabe von Auftrigen im Einklang
mit der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 |...].
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Artikel 22

MischfinanzierungsmafSinahmen

MischfinanzierungsmafBnahmen im Rahmen dieses Fonds werden im Einklang mit der [InvestEU-

Verordnung] und Titel X der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 |...] durchgefiihrt.

Artikel 23

Technische Hilfe auf Initiative der Kommission

Aus dem Fonds konnen MaBBnahmen der technischen Hilfe auf Initiative oder im Auftrag der

Kommission gefordert werden. Diese MaBinahmen konnen zu 100 % finanziert werden.

Artikel 24

Priifungen

Die Ergebnisse der Priifungen der Verwendung des Unionsbeitrags, die von Personen oder Stellen —
einschlieBlich nicht von Organen oder Einrichtungen der Union beauftragter Personen oder

Stellen — durchgefiihrt werden, bilden die Grundlage fiir die Feststellung der allgemeinen
Zuverlassigkeit gemil Artikel 127 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 |...].
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Artikel 25

Information, Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit

Die Empfanger von Unionsmitteln machen [...] die Herkunft dieser Mittel durch kohérente,
wirksame und verhéltnismiBige gezielte Information verschiedener Zielgruppen, darunter die
Medien und die Offentlichkeit, bekannt und stellen sicher, dass die Unionsférderung
Sichtbarkeit erhilt, insbesondere im Rahmen von Informationskampagnen zu den
MaBnahmen und deren Ergebnissen, sofern nicht der Zugang zu diesen Informationen
aufgrund ihrer Einstufung als Verschlusssache oder vertraulich, insbesondere im Hinblick
auf die Sicherheit, die offentliche Ordnung und den Schutz personenbezogener Daten,

gemdf} den geltenden Vorschriften beschrinkt ist.

Die Kommission fiihrt Mafinahmen zur Information und Kommunikation iiber den Fonds, die

gemdf dem Fonds ergriffenen Malinahmen und die erzielten Ergebnisse durch [...]. Mit den

dem Fonds zugewiesenen Mitteln wird auch die institutionelle Kommunikation iiber die

politischen Prioritdten der Union gefordert, soweit diese Priorititen die in Artikel 3

genannten Ziele betreffen [...].
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ABSCHNITT 4
UNTERSTUTZUNG UND DURCHFUHRUNG IM WEGE DER GETEILTEN,

DIREKTEN UND INDIREKTEN MITTELVERWALTUNG

Artikel 26
Soforthilfe

1. Aus dem Fonds wird finanzielle Unterstiitzung gewéhrt, um dringenden spezifischen
Erfordernissen in einer Notlage Rechnung tragen zu kdnnen, die auf einen oder mehrere der

folgenden Umstinde zuriickzufiihren ist:

a)  starken Migrationsdruck in einem oder mehreren Mitgliedstaaten aufgrund eines [...]
iibermaBigen Zustroms von Drittstaatsangehdrigen, bei dem die Aufnahme- und
Hafteinrichtungen, die Asylsysteme und verfahren sowie die
Migrationssteuerungssysteme und verfahren der Mitgliedstaaten kurzfristig stark

beansprucht werden;
b)  einen Massenzustrom von Vertriebenen [...] im Sinne der Richtlinie 2001/55/EG34;

c) starken Migrationsdruck in Drittstaaten, unter anderem wenn schutzbediirftige Personen
wegen politischer Entwicklungen oder Konflikte — insbesondere wenn diese

Auswirkungen auf die Migrationsstrome in die EU haben kdnnten — gestrandet sind.

3 Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 iiber Mindestnormen fiir die Gewéhrung
voriibergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Mafinahmen
zur Forderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser
Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten
(ABIL. L 212 vom 7.8.2001, S. 12).
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2. Die Soforthilfe kann in Form von Finanzhilfen geleistet werden, die den dezentralen

Agenturen direkt gewidhrt werden.

3. Neben der nach Artikel 11 Absatz 1 und Anhang I berechneten Mittelzuweisung kann fiir die
Programme der Mitgliedstaaten Soforthilfe bereitgestellt werden, sofern sie in dem Programm
ausgewiesen ist. Auller in hinreichend begriindeten Féllen, die von der Kommission durch
eine Anderung des Programms genehmigt werden, diirfen diese Mittel nicht fiir andere

MaBnahmen des Programms verwendet werden. Die Vorfinanzierung fiir Soforthilfe kann

sich vorbehaltlich der Verfiigbarkeit von Mitteln auf 95 % des Beitrags der Union belaufen.

4.  In direkter Mittelverwaltung geleistete Finanzhilfen werden nach Mal3gabe des [...] Titels VIII
[...] der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 [ ...] gewahrt und verwaltet.

5.  Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten regelmdifig iiber die verfiigharen

Finanzmittel fiir die Soforthilfe und die Maffnahmenarten, die forderfihig sein konnen.

Artikel 27

Kumulierte [...] und alternative Finanzierung

1. MaBnahmen, die einen Beitrag aus dem Fonds erhalten haben, konnen auch einen Beitrag aus
anderen Unionsprogrammen, einschlieBlich Fonds mit geteilter Mittelverwaltung, erhalten,
sofern diese Beitrige nicht dieselben Kosten betreffen. Jeder Beitrag eines Unionsprogramms
zu der Maflnahme unterliegt den Bestimmungen des entsprechenden Programms. Die
kumulierte Finanzierung darf die forderfahigen Gesamtkosten der Maflnahme nicht
iibersteigen, und die Unterstiitzung aus den verschiedenen Programmen der Union kann
anteilig im Einklang mit den Dokumenten, die die Bedingungen fiir die Unterstiitzung

enthalten, berechnet werden.
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MaBnahmen, die im Rahmen dieses Fonds fiir die Erfiillung |...] der folgenden kumulativen,

vergleichenden Bedingungen mit dem Exzellenzsiegel ausgezeichnet wurden:

a)  sie wurden im Rahmen einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschldgen auf der

Grundlage des Instruments bewertet,

b)|..] sie erfiillen die Mindestqualitdtsanforderungen jener Aufforderung zur

Einreichung von Vorschligen,

¢)[...] sie konnen aufgrund von Haushaltszwéngen nicht im Rahmen jener Aufforderung zur

Einreichung von Vorschldgen finanziert werden,

konnen im Einklang mit Artikel [67] Absatz 5 der Verordnung (EU) .../... [Dachverordnung]
[...] aus dem Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung /...J eder dem Europdischen

Sozialfonds+ [..J Unterstiitzung erhalten [...].
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(Ba)

ABSCHNITT 5

I"JBERWACHUNG, BERICHTERSTATTUNG UND EVALUIERUNG

UNTERABSCHNITT 1

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

Artikel 28

Uberwachung und Berichterstattung

Gemil den Berichterstattungspflichten nach Artikel 41 Absatz 3 Buchstabe h Ziffer iii | ...]
der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 |...] legt die Kommission dem Europdischen

Parlament und dem Rat Informationen tiber die Leistung gemall Anhang V vor.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemal Artikel 32 delegierte Rechtsakte zur
Anderung von Anhang V zu erlassen, um die notwendigen Anpassungen der dem
Européischen Parlament und dem Rat zu tibermittelnden Informationen iiber die Leistung

vorzunehmen.

In Anhang VIII sind die Indikatoren fiir die Berichterstattung tiber den Fortschritt des Fonds
im Hinblick auf die Ziele dieser Verordnung aufgefiihrt. Fiir die Outputindikatoren werden
die Ausgangswerte auf Null gesetzt. Die fiir 2024 festgelegten Etappenziele und die fiir 2029

festgelegten Zielwerte sind kumulativ.

Die Kommission erstattet ferner Bericht iiber den Teil der Mittel aus der thematischen

Fazilitit, der fiir die Unterstiitzung von Mafinahmen in oder im Zusammenhang mit

Drittstaaten verwendet wurde.

Durch ein System der Leistungsberichterstattung wird sichergestellt, dass die Erfassung von
Programmiiberwachungsdaten und von Ergebnissen effizient, wirksam und rechtzeitig erfolgt.
Zu diesem Zweck werden verhdltnisméBige Berichterstattungsanforderungen festgelegt, die

die Empfanger von Unionsmitteln und, falls zutreffend, die Mitgliedstaaten zu erfiillen haben.
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Im Hinblick auf eine wirksame Bewertung der Fortschritte bei der Erreichung der Ziele des
Fonds ist die Kommission befugt, im Einklang mit Artikel 32 delegierte Rechtsakte zu
erlassen, um Anhang VIII erforderlichenfalls zur Uberarbeitung und Ergiinzung der
Indikatoren zu dndern und um diese Verordnung durch Bestimmungen {iber die Einrichtung
eines Rahmens fiir die Uberwachung und Evaluierung, auch fiir die von den Mitgliedstaaten
zu iibermittelnden Projektinformationen, zu erginzen. Jede Anderung des Anhangs VIII gilt
erst im ersten Geschidiftsjahr nach dem Jahr, in dem der entsprechende

Durchfiithrungsrechtsakt erlassen wurde.

Artikel 29

Evaluierung

Die Kommission nimmt eine Halbzeitevaluierung und eine riickblickende Evaluierung dieser

Verordnung einschlieBlich der im Rahmen dieses Fonds durchgefiihrten Maflnahmen vor.

Im Einklang mit der in Artikel 40 der Verordnung (EU) ....... [Dachverordnung]
festgesetzten Frist werden die Halbzeitevaluierung und die riickblickende Evaluierung
rechtzeitig durchgefiihrt, damit die Ergebnisse in die Entscheidungsfindung einflieBen

konnen.
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UNTERABSCHNITT 2

VORSCHRIFTEN UBER DIE GETEILTE MITTELVERWALTUNG

Artikel 30
Jahrliche Leistungsiiberpriifung |...]

1. Fiir die Zwecke der jihrlichen Leistungsiiberpriifung gemdf; Artikel 36 der Verordnung
(EU) .../... [Dachverordnung] iibermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission bis zum
15. Februar 2023 und bis zum gleichen Tag jedes Folgejahres bis einschlielich 2031 einen
Bericht [...]. Der Berichtszeitraum erstreckt sich auf das letzte Geschiiftsjahr im Sinne des
Artikels 2 Nummer 28 der Verordnung (EU) .../... [Dachverordnung], das dem Jahr
vorausgeht, in dem der Bericht vorgelegt wird. Der am 15. Februar 2023 iibermittelte

Bericht [...] erstreckt sich auf den Zeitraum ab dem 1. Januar 2021 |...].
2. Der Bericht [...] enthilt insbesondere Informationen tiber:

a)  den Fortschritt bei der Programmdurchfiihrung und beim Erreichen der Etappenziele
und Zielwerte unter Beriicksichtigung der neuesten Daten gemif3 Artikel [37] der

Verordnung (EU) .../2021 [Dachverordnung];

b) jedwede Aspekte, die die Leistung des Programms beeinflussen, und alle Mallnahmen,

die in dieser Hinsicht ergriffen werden;
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c¢) die Komplementaritit zwischen den aus dem Fonds geforderten Mallnahmen und der
Unterstiitzung im Rahmen anderer Fonds der Union, insbesondere derjenigen in oder

mit Bezug zu Drittstaaten;

d)  den Beitrag des Programms zur Durchfiihrung der einschligigen Rechtsvorschriften und

Aktionsplane der Union;

[.]

el..] die Erfiillung der anwendbaren grundlegenden Voraussetzungen und deren

Anwendung wihrend des gesamten Programmplanungszeitraums;

PI...] die Zahl der mit Unterstiitzung des Fonds neu angesiedelten Personen nach Maf3gabe

der Betrdge nach Artikel 16 Absatz 1;

2)[...]die Zahl der Personen, die internationalen Schutz beantragt haben oder denen
internationaler Schutz zuerkannt wurde und die im Einklang mit Artikel 17 von einem

Mitgliedstaat in einen anderen iiberstellt worden sind.

3. Die Kommission kann binnen zwei Monaten nach dem Tag des Eingangs des Berichts [...]
Anmerkungen vorbringen. AuBert sich die Kommission innerhalb dieser Frist nicht, so gilt

der Bericht als angenommen.

4. Um einheitliche Bedingungen fiir die Durchfiihrung dieses Artikels zu gewihrleisten, erldsst
die Kommission einen Durchfiihrungsrechtsakt mit dem Muster fiir den Bericht [...]. Dieser
Durchfiihrungsrechtsakt wird geméf dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Priifverfahren

[...] erlassen.
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Artikel 31

Uberwachung und Berichterstattung

1.  Die Uberwachung und die Berichterstattung nach MaBgabe des Titels IV der Verordnung
(EU) .../... [Dachverordnung] stiitzen sich auf die Interventionsarten in den Tabellen 1, 2, [...]
3 und 4 des Anhangs V1. Um auf unvorhergesehene oder neue Gegebenheiten reagieren zu
konnen oder die wirksame Durchfiihrung der Finanzierung sicherzustellen, wird der
Kommission die Befugnis iibertragen, gemiB Artikel 32 delegierte Rechtsakte zur Anderung

der Interventionsarten zu erlassen.

2. Die[...] Indikatoren in Anhang VIII werden gemil Artikel 12 Absatz 1, Artikel 17 und
Artikel 37 der Verordnung (EU) .../2021 [Dachverordnung] zugrunde gelegt.

Artikel 31a

Verarbeitung personenbezogener Daten

1. Fiir die Zwecke der Durchfiihrung des AMIF zur Erreichung der in Artikel 3 genannten
Ziele verarbeiten die Verwaltungsbehorde, die Priifbehorde und die Begiinstigten — als die
Verantwortlichen fiir die Datenverarbeitung — im Einklang mit der Verordnung
(EU) 2016/679 die personenbezogenen Daten, die fiir die gemeinsamen Indikatoren in
Anhang VIII sowie fiir die Uberwachung, Evaluierung, Kontrolle und Priifung sowie

gegebenenfalls fiir die Feststellung der Forderfihigkeit von Teilnehmern erforderlich sind.

2. Diein Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten werden gemdf} Artikel 76 der

Verordnung (EU) .../... [Dachverordnung| gespeichert.
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KAPITEL III
UBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 32
Ausiibung der Befugnisiibertragung

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem

Artikel festgelegten Bedingungen iibertragen.

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemil3 den Artikeln 13, 18, 28 und 31 wird

der Kommission bis zum 31. Dezember 2028 {ibertragen.

3. Die Befugnisiibertragung geméf den Artikeln 13, 18, 28 und 31 kann vom Europdischen
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss iiber den Widerruf
beendet die Ubertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag
nach seiner Verdffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union oder zu einem im
Beschluss tiber den Widerruf angegebenen spiteren Zeitpunkt wirksam. Die Giiltigkeit von
delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss tiber den Widerruf

nicht beriihrt.

4. Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstindigen im Einklang mit den in der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung enthaltenen

Grundsétzen.

5. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, iibermittelt sie ihn gleichzeitig

dem Europiischen Parlament und dem Rat.
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Ein delegierter Rechtsakt, der gemil3 den Artikeln 13, 18, 28 und 31 erlassen wurde, tritt nur
in Kraft, wenn weder das Européische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei
Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts Einwénde erhoben haben oder wenn vor

Ablauf dieser Frist das Européische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt
haben, dass sie keine Einwidnde erheben werden. Auf Initiative des Européischen Parlaments

oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlédngert.

Artikel 33

Ausschussverfahren

Die Kommission wird von dem Koordinierungsausschuss fiir den Asyl-, [...] Migrations- und
Integrationsfonds, den Fonds fiir die innere Sicherheit und das Instrument fiir
Grenzmanagement und Visa unterstiitzt. Dabei handelt es sich um einen Ausschuss im Sinne

der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 /.../ der Verordnung (EU)

Nr. 182/2011. Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erliisst die Kommission den
Durchfiihrungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011 findet Anwendung.

[.]
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Artikel 34

Ubergangsbestimmungen

1.  Die vorliegende Verordnung lisst die Weiterfilhrung oder Anderung der betreffenden
MaBnahmen, die auf der Grundlage des mit der Verordnung (EU) Nr. 516/2014 eingerichteten
Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds fiir den Zeitraum 2014-2020 durchgefiihrt werden,

unbertiihrt; letztere Verordnung ist auf diese Maflnahmen bis zu deren Abschluss anwendbar.

2. Die Finanzausstattung des Fonds kann auch zur Deckung von Ausgaben fiir technische und
administrative Hilfe verwendet werden, die fiir den Ubergang zwischen dem Fonds und den
unter dem Vorgéngerfonds — dem mit der Verordnung (EU) Nr. 516/2014 eingerichteten

Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds — eingefiihrten MaBBnahmen erforderlich sind.

3. Unterstiitzen die Mitgliedstaaten nach dem [Datum des Geltungsbeginns der

Dachverordnung einfiigen] weiterhin gemdf} der Verordnung (EG) Nr. 514/2014 ein

Projekt, das gemdf der Verordnung (EG) Nr. 516/2014 ausgewdhlt und eingeleitet wurde,

so stellen sie sicher, dass die folgenden kumulativen Bedingungen erfiillt sind:

a) Das ausgewdhlte Projekt umfasst zwei aus finanzieller Sicht identifizierbare Phasen mit

separaten Priifpfaden;

b) die Gesamtkosten des Projekts iibersteigen 500 000 EUR;

c) die Zahlungen fiir die erste Phase des Projekts sind in den Zahlungsantrigen gemdf der

Verordnung (EU) Nr. 514/2014 enthalten. Die Ausgaben fiir die zweite Phase des Projekts

sind in den Zahlungsantrigen gemdf der Verordnung (EU) ..../... [Dachverordnung]

enthalten;
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d) bei der zweiten Phase des Projekts wird das das anwendbare Recht eingehalten und sie

kommt fiir eine Unterstiitzung aus dem Fonds gemdf der vorliegenden Verordnung und

der Verordnung (EU) .../... [IDachverordnung] in Frage;

e) der Mitgliedstaat verpflichtet sich, das Projekt fertigzustellen, es zur Durchfithrungsreife

zu bringen und in dem bis zum 15. Februar 2024 vorzulegenden jihrlichen

Leistungsbericht dariiber Bericht Zu erstatten.

Fiir die zweite Phase des Projekts gelten die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung

und der Verordnung (EU) .../... [Dachverordnung].

Artikel 34a
Uberpriifung

Im Falle legislativer Anderungen am Rechtsrahmen der Union fiir das Gemeinsame
Europiiische Asylsystem legt die Kommission gegebenenfalls einen Vorschlag zur Anderung
dieser Verordnung vor, um die Kohiirenz mit diesen legislativen Anderungen zu gewiihrleisten

und gleichzeitig den Vertrauensschut? fiir die Empfiinger zu wahren.

10973/4/20 REV 4 aih/BBA/dp 78
JALL DE



Artikel 35
Inkrafttreten und Geltungsbeginn

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroftentlichung im Amtsblatt der

Europdischen Union in Kraft.
Sie gilt ab dem 1. Januar 2021.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemal den Vertragen unmittelbar in

den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Stra3burg am |[...]

Im Namen des Europdischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Priisident Der Prdisident
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ANHANG I
Kriterien fiir die Zuweisung von Mitteln fiir die im Wege der geteilten Mittelverwaltung

durchgefithrten Programme

1.  Die gemél Artikel 11 verfiigbaren Mittel werden den Mitgliedstaaten wie folgt zugewiesen:

a) Jeder Mitgliedstaat erhélt zu Beginn des Programmplanungszeitraums aus dem Fonds

einen einmaligen Pauschalbetrag in Hohe von 8 000 000 EUR [...], mit Ausnahme von

Zypern, Malta und Griechenland, die einen Pauschalbetrag in Hohe von 28 000 000
EUR erhalten;

b)  Die restlichen Mittel geméf Artikel 11 werden wie folgt aufgeteilt:
— 35 % [...] fiir Asyl;
— 30 % fiir legale Migration und Integration;

— 35 % [...] fiir die Bekdmpfung der irreguléren Migration, einschlieBlich
Riickkehr/Riickfiihrung.
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2.

Fiir den Bereich Asyl gelten folgende Kriterien und Gewichtungen:

a) 30 % im Verhiltnis zur Zahl der Personen, die einer der folgenden Kategorien

zuzuordnen sind:

—  Drittstaatsangehorige oder Staatenlose, denen der in der Genfer Konvention

definierte Status zuerkannt wurde;

— Drittstaatsangehdrige oder Staatenlose, die subsididren Schutz im Sinne der neu

gefassten Richtlinie 2011/95/EU3S geniefen;

—  Drittstaatsangehorige oder Staatenlose, die voriibergehenden Schutz im Sinne der

neu gefassten Richtlinie 2001/55/EG genieBen’®;

b) 60 % im Verhéltnis zur Zahl der Drittstaatsangehdrigen oder Staatenlosen, die einen

Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben;

c) 10 % im Verhiltnis zur Zahl der Drittstaatsangehdrigen oder Staatenlosen, die in einem

Mitgliedstaat neu angesiedelt werden oder wurden.

35

36

Richtlinie 2011/95/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011
tiber Normen fiir die Anerkennung von Drittstaatsangehdrigen oder Staatenlosen als Personen
mit Anspruch auf internationalen Schutz, fiir einen einheitlichen Status fiir Fliichtlinge oder
fiir Personen mit Anrecht auf subsididren Schutz und fiir den Inhalt des zu gewihrenden
Schutzes (ABI. L 337 vom 20.12.2011, S. 9).

Berticksichtigt werden diese Daten nur im Falle der Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG
des Rates vom 20. Juli 2001 iiber Mindestnormen fiir die Gewéhrung voriibergehenden
Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maflnahmen zur Férderung
einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und
den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABI. L 212 vom
7.8.2001, S. 12).
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Fiir den Bereich legale Migration und Integration gelten folgende Kriterien und

Gewichtungen:

a)  509% [...] im Verhéltnis zur Gesamtzahl der in einem Mitgliedstaat rechtméBig

aufhdltigen Drittstaatsangehorigen;

b) 50 % [...] im Verhiltnis zur Zahl der Drittstaatsangehdrigen, die eine erste

Aufenthaltsgenehmigung erhalten haben.

c) Beider Berechnung gemil3 Absatz 3 Buchstabe b werden jedoch folgende

Personengruppen nicht berticksichtigt:

— Drittstaatsangehorige, denen ein arbeitsbezogener erster Aufenthaltstitel mit einer

Giiltigkeitsdauer von weniger als 12 Monaten erteilt wurde;

—  Drittstaatsangehorige, die geméB der Richtlinie 2004/114/EG des Rates” oder —
sofern anwendbar — der Richtlinie (EU) 2016/80138 zur Absolvierung eines
Studiums oder zur Teilnahme an einem Schiileraustausch, einer unbezahlten

AusbildungsmaBinahme oder einem Freiwilligendienst zugelassen wurden;

—  Drittstaatsangehorige, die gemaB der Richtlinie 2005/71/EG des Rates oder —
sofern anwendbar — der Richtlinie (EU) 2016/8013° zum Zwecke der

wissenschaftlichen Forschung zugelassen wurden.

37

38

39

Richtlinie 2004/114/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 {iber die Bedingungen fiir die
Zulassung von Drittstaatsangehorigen zur Absolvierung eines Studiums oder zur Teilnahme
an einem Schiileraustausch, einer unbezahlten Ausbildungsmafnahme oder einem
Freiwilligendienst (ABI. L 375 vom 23.12.2004, S. 12).

Richtlinie (EU) 2016/801 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 {iber
die Bedingungen fiir die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehdrigen zu
Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an
einem Freiwilligendienst, Schiileraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur
Austiibung einer Au-pair-Tétigkeit (ABI. L 132 vom 21.5.2016, S. 21).

Richtlinie 2005/71/EG des Rates vom 12. Oktober 2005 iiber ein besonderes
Zulassungsverfahren filir Drittstaatsangehorige zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung
(ABI. L 289 vom 3.11.2005, S. 15).
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4.  Fir den Bereich Bekdmpfung der irreguldren Migration, einschlieBlich

Riickkehr/Riickfiihrung, gelten folgende Kriterien und Gewichtungen:

a)  60% [...] der Mittel im Verhéltnis zu der Zahl der Drittstaatsangehorigen, die die
Voraussetzungen fiir eine Einreise in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder einen
dortigen Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfiillen und gegen die eine
Riickkehrentscheidung geméall dem innerstaatlichen und/oder dem Unionsrecht, d. h.
eine behordliche oder gerichtliche Entscheidung oder MaBBnahme, mit der der illegale

Aufenthalt festgestellt und eine Riickkehrverpflichtung auferlegt wird, ergangen ist;

b) 40 % [...] im Verhiltnis zu der Zahl der Drittstaatsangehorigen, die das Hoheitsgebiet
des Mitgliedstaats — freiwillig oder gezwungenermallen — nach einer behordlichen oder

gerichtlichen Ausweisungsanordnung verlassen haben.

5. Fiir die urspriingliche Mittelzuweisung gelten als Bezugsdaten die aktuellsten jahrlichen
statistischen Daten der drei vorangegangenen Kalenderjahre, die die Kommission (Eurostat)
auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der Anwendbarkeit der
vorliegenden Verordnung nach MalB3gabe des Unionsrechts bereitgestellten Daten erstellt. Fiir
die Halbzeitliberpriifung gelten als Bezugsdaten die aktuellsten jéhrlichen statistischen Daten
der drei vorangegangenen Kalenderjahre, die die Kommission (Eurostat) auf der Grundlage
der von den Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der Halbzeitliberpriifung im Jahr 2024 nach
Mallgabe des Unionsrechts bereitgestellten Daten erstellt. Sofern die Mitgliedstaaten der
Kommission (Eurostat) nicht die betreffenden Statistiken {ibermittelt haben, stellen sie so

schnell wie moglich vorldufige Daten zur Verfiigung.

6.  Die Kommission (Eurostat) bewertet die Qualitit, Vergleichbarkeit und Vollstindigkeit der
statistischen Angaben entsprechend den normalen operativen Verfahren, bevor sie diese
Daten als Bezugsdaten anerkennt. Die Mitgliedstaaten stellen auf Ersuchen der Kommission

(Eurostat) alle dafiir erforderlichen Informationen zur Verfiigung.
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ANHANG II

Durchfiithrungsmafinahmen

1. Der Fonds trigt zu dem in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a genannten spezifischen Ziel bei,

indem schwerpunktmifig folgende DurchfiihrungsmaBBnahmen gefordert werden:

a)  Gewihrleistung einer einheitlichen Anwendung des Besitzstands der Union und der

Prioritdten im Zusammenhang mit dem Gemeinsamen Européischen Asylsystem;

b)  Stdrkung der Kapazititen der Asylsysteme der Mitgliedstaaten in den Bereichen

Infrastruktur und Dienstleistungen, soweit erforderlich;

c)  Stirkung der Solidaritidt und der Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaaten,
insbesondere gegeniiber den am stdrksten von den Migrationsstromen betroffenen
Mitgliedstaaten, sowie Unterstiitzung der Mitgliedstaaten, die zu den

Solidaritdtsbemiihungen beitragen;

d)  Stirkung der Solidaritdt und der Zusammenarbeit mit den von den Migrationsstromen
betroffenen Drittstaaten, unter anderem durch Neuansiedlung sowie andere rechtliche
Moglichkeiten des Schutzes in der Union sowie durch Partnerschaft und

Zusammenarbeit mit Drittstaaten zum Zwecke der Migrationssteuerung.
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2. Der Fonds tragt zu dem in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b genannten spezifischen Ziel bei,

indem schwerpunktmiBig folgende DurchfiihrungsmafBnahmen geférdert werden:

a)  Unterstiitzung der Entwicklung und Durchfiihrung von Maflnahmen zur Forderung der
legalen Migration sowie der Umsetzung des Unionsrechts im Bereich der legalen

Migration;

b)  Forderung der [...] sozialen und wirtschaftlichen Integration von Drittstaatsangehdrigen,
vorbereitende Mallnahmen fiir ihre aktive Teilhabe und Akzeptanz in der
Aufnahmegesellschaft, [...] unter Einbeziehung nationaler und insbesondere

regionaler oder lokaler [...] Behorden und zivilgesellschaftlicher Organisationen.

3. Der Fonds trigt zu dem in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe ¢ genannten spezifischen Ziel bei,

indem schwerpunktmifig folgende DurchfiihrungsmaB3nahmen gefordert werden:

a)  Gewihrleistung einer einheitlichen Anwendung des Besitzstands der Union und der

politischen Prioritdten in den Bereichen Infrastruktur, Verfahren und Dienstleistungen;

b)  Unterstiitzung eines integrierten und koordinierten Ansatzes fiir das
Riickkehrmanagement auf Ebene der Union und der Mitgliedstaaten, fiir die
Entwicklung von Kapazitéten filir eine wirksame und nachhaltige Riickkehr und die

Verringerung der Anreize flir irreguldre Migration;
c)  Forderung der unterstiitzten freiwilligen Riickkehr und Reintegration;

d)  Stirkung der Zusammenarbeit mit Drittstaaten und ihrer Féhigkeit,
Riickiibernahmeabkommen und andere Vereinbarungen umzusetzen und eine

dauerhafte Riickkehr zu ermoglichen.
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ANHANG III

Gegenstand der Unterstiitzung

1. Im Rahmen des in Artikel 3 Absatz 1 genannten politischen Ziels werden aus dem Fonds [...]

etwa folgende Mallnahmen [...] unterstiitzt:

a)

b)

d)

Konzeption und Weiterentwicklung nationaler Strategien in den Bereichen Asyl, legale

Migration, Integration, Riickkehr/Riickfiihrung und irreguldre Migration;

Aufbau von Verwaltungsstrukturen und -systemen, einschliefllich Entwicklung von
IT-Systemen und Interoperabilitiit von Datenbanken, |...] Instrumenten sowie

Schulung von Mitarbeitern, u. a. der lokalen Behorden und anderer relevanter Akteure;

Entwicklung, Uberwachung und Evaluierung von Strategien und Verfahren, u. a. in
Bezug auf die Erhebung, [...] den Austausch und die Analyse von Informationen und
Daten, [...] und Anwendung gemeinsamer statistischer Instrumente, Methoden und

Indikatoren zur Messung der Fortschritte und zur Bewertung politischer Entwicklungen;

Austausch von Informationen, bewéhrten Verfahren und Strategien, wechselseitiges
Lernen, Studien und Forschungsarbeiten, Entwicklung und Durchfiihrung gemeinsamer

MafBnahmen und Aktionen sowie Einrichtung von transnationalen Kooperationsnetzen;

Hilfs- und Unterstiitzungsleistungen, die dem Status und den Bediirfnissen der

jeweiligen Person — insbesondere der gefahrdeten Gruppen — Rechnung tragen;

Sensibilisierung der Beteiligten und der Offentlichkeit fiir die Strategien in den

Bereichen Asyl, Integration, legale Migration und Riickkehr/Riickfiihrung.
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2. Im Rahmen des in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a genannten spezifischen Ziels werden aus

dem Fonds [...] etwa folgende Malinahmen [...] unterstiitzt:
a)  Bereitstellung materieller Hilfe, einschlieBlich Unterstiitzung an der Grenze;

b)  Durchfiihrung von Asylverfahren (d. h. Personal, operative Erfordernisse) zur

Gewiihrleistung der Ubereinstimmung mit dem Asyl-Besitzstand der Union;

¢)  Ermittlung von Antragstellern mit besonderen Bediirfnissen hinsichtlich des Verfahrens

oder der Aufnahme;

d)  Schaffung oder Verbesserung von Aufnahme- und Unterbringungseinrichtungen sowie
gegebenenfalls gemeinsame Nutzung solcher Einrichtungen durch mehr als einen

Mitgliedstaat;

e)  Verbesserung der Fahigkeit der Mitgliedstaaten, Informationen iiber die

Herkunftslidnder zu erheben, zu analysieren und zu verbreiten;

f)  MaBnahmen im Zusammenhang mit [...] Neuansiedlungsprogrammen |...] der Union

oder nationalen Neuansiedlungsregelungen und humanitiren Regelungen |...];

g)  Uberstellung von Personen, die internationalen Schutz beantragt haben oder denen

internationaler Schutz zuerkannt wurde;

h)  Ausbau der Kapazititen von Drittstaaten, um schutzbediirftige Menschen besser zu

schiitzen;

1)  Schaffung, Weiterentwicklung und Verbesserung wirksamer Alternativen zur

Inhaftierung, insbesondere fiir unbegleitete Minderjdhrige und Familien.
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3. Im Rahmen des in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b genannten spezifischen Ziels werden aus

dem Fonds [...] etwa folgende Malinahmen [...] unterstiitzt:

a)

b)

d)

Informationspakete und -kampagnen zur Aufklérung tiber Moglichkeiten der legalen

Migration in die Union sowie liber das Unionsrecht im Bereich der legalen Migration;

Entwicklung von Mobilitdtsprogrammen fiir die Migration in die Union, z. B.
Regelungen fiir zirkuldre oder temporare Migration, einschlieflich

AusbildungsmafBnahmen zur Verbesserung der Beschiftigungsfahigkeit;

Zusammenarbeit zwischen den Drittstaaten und den Personalagenturen, den

Arbeitsvermittlungsdiensten und den Einwanderungsbehorden der Mitgliedstaaten;

Bewertung der in einem Drittstaat erworbenen Féahigkeiten und Qualifikationen sowie
deren Transparenz und Vereinbarkeit mit den im betreffenden Mitgliedstaat geltenden

Regelungen;

Unterstiitzung bei Antrigen auf Familienzusammenfiihrung im Sinne der

Richtlinie 2003/86/EG des Rates*?;

Unterstiitzung bei Anderungen des Status von Drittstaatsangehdrigen, die sich bereits
rechtmifig in einem Mitgliedstaat authalten, insbesondere in Bezug auf den Erwerb

eines rechtméfigen Aufenthaltsstatus nach Maflgabe des Unionsrechts;

40 Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf
Familienzusammenfiihrung (ABI. L 251 vom 3.10.2003, S. 12).
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g)

h)

)

k)

MalBnahmen fiir die [...] Integration wie spezifische, auf die Bediirfnisse von
Drittstaatsangehdrigen zugeschnittene Unterstiitzung sowie Integrationsprogramme mit
Schwerpunkten wie Bildung, Sprache, Staatsbiirgerkunde und Berufsorientierung,
administrative und rechtliche Orientierungshilfen, zentrale Anlaufstellen fiir
Integration, die allgemeine Beratung und Unterstiitzung fiir Drittstaatsangehorige in
Bereichen wie Unterbringung, Mittel zum Lebensunterhalt, psychologische

Betreuung, Gesundheitsversorgung usw. bieten;

MaBnahmen zur Forderung der Gleichbehandlung von Drittstaatsangehdrigen beim
Zugang zu und der Bereitstellung von 6ffentlichen und privaten Dienstleistungen, u. a.

durch Anpassungen an die Bediirfnisse der Zielgruppe;

integrierte Zusammenarbeit zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen, u. a. iiber

Zentren fiir die koordinierte Integrationsforderung (z. B. zentrale Anlaufstellen);

MaBnahmen, die die Einfiihrung von Drittstaatsangehdrigen in die
Aufnahmegesellschaft und ihre aktive Teilhabe ermdglichen und unterstiitzen, sowie

MaBnahmen zur Forderung der Akzeptanz durch die Aufnahmegesellschatft;

Forderung von Austausch und Dialog zwischen Drittstaatsangehorigen, der
Aufnahmegesellschaft und Behorden, u. a. durch Konsultation von

Drittstaatsangehorigen sowie interkulturellen und interreligiosen Dialog.
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4.  Im Rahmen des in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe ¢ genannten spezifischen Ziels werden aus
dem Fonds [...] etwa folgende Malinahmen [...] unterstiitzt:

a)  [...] Schaffung oder Verbesserung der Infrastruktur fiir die Autnhahme oder Haft sowie
gegebenenfalls gemeinsame Nutzung solcher Einrichtungen durch mehr als einen
Mitgliedstaat;

b)  Einfilhrung, Entwicklung und Verbesserung wirksamer alternativer MafBinahmen zur
Inhaftierung, insbesondere fiir unbegleitete Minderjihrige und Familien;

¢)  Einrichtung und Ausbau unabhiingiger und wirksamer Systeme fiir die Uberwachung
von Riickfiihrungen im Sinne von Artikel 8 Absatz 6 der Richtlinie 2008/115/EG*!;

d) MabBnahmen gegen Anreize fiir irreguldre Migration und die Beschéftigung irreguldrer
Migranten durch wirksame und angemessene Inspektionen auf der Grundlage von
Risikobewertungen, die Schulung von Personal, die Einflihrung und Implementierung
von Mechanismen, iiber die irreguldre Migranten Zahlungen einfordern und
Beschwerden gegen ihre Arbeitgeber einlegen kdnnen, oder Informations- und
Sensibilisierungskampagnen zur Aufkldrung von Arbeitgebern und irreguléren
Migranten iiber ihre Rechte und Pflichten gemiaB der Richtlinie 2009/52/EG*?;

41 Richtlinie 2008/115/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008
iber gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Riickfithrung illegal
aufthaltiger Drittstaatsangehoriger (ABI. L 348 vom 24.12.2008, S. 98).

42 Richtlinie 2009/52/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 iiber
Mindeststandards filir Sanktionen und Mafinahmen gegen Arbeitgeber, die
Drittstaatsangehorige ohne rechtmifligen Aufenthalt beschiftigen (ABI. L 168 vom
30.6.2009, S. 24).
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g)

h)

Riickkehrvorbereitung, einschlieBlich Maflnahmen im Zusammenhang mit der
Ausstellung von Riickkehrentscheidungen, der Identifizierung von
Drittstaatsangehorigen, der Ausstellung von Reisedokumenten und der Suche nach

Familienangehdrigen;

Zusammenarbeit mit den Konsularstellen, Einwanderungsbehérden oder anderen
zustidndigen Behorden und Stellen von Drittstaaten im Hinblick auf die Ausstellung von
Reisedokumenten, die Erleichterung der Riickfiihrung/Riickkehr und die
Gewihrleistung der Riickiibernahme, u. a. durch Entsendung von

Drittstaatsverbindungsbeamten;

Riickkehrhilfe, insbesondere fiir die unterstiitzte freiwillige Riickkehr sowie Information

iiber Programme fiir die unterstiitzte freiwillige Riickkehr;

Abschiebungen und damit zusammenhingende Maflnahmen im Einklang mit den im

Unionsrecht festgelegten Standards, ausgenommen technische Zwangsmittel;

MaBnahmen zur Unterstiitzung der dauerhaften Riickkehr und Reintegration der
Riickkehrer, einschlieflich finanzieller Anreize, Ausbildung und Hilfe bei der

Arbeitssuche oder der Aufnahme einer selbststindigen Tiitigkeit,
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j)  Einrichtungen und Leistungen in Drittstaaten, die bei der Ankunft eine angemessene
voriibergehende Unterbringung und Aufnahme im Einklang mit internationalen
Standards gewéhrleisten, u. a. fiir unbegleitete Minderjéhrige und andere gefahrdete

Gruppen;

k)  Zusammenarbeit mit Drittstaaten, um irreguldre Migration zu bekdmpfen und eine
wirksame Riickfiihrung und Riickiibernahme zu gewahrleisten, u. a. durch die

Umsetzung von Riickiibernahmeabkommen und anderen Vereinbarungen;

1)  MaBnahmen in Drittstaaten zur Aufkldrung iiber geeignete legale

Einwanderungsmoglichkeiten und die Risiken der illegalen Einwanderung;

m) Unterstiitzung von und MaBBnahmen in Drittstaaten, u. a. in den Bereichen Infrastruktur,
Ausriistung sowie andere MaBnahmen, sofern diese [...] einer [...] wirksamen
Zusammenarbeit zwischen Drittstaaten und der Union und ihren Mitgliedstaaten im

Bereich der Riickkehr/Riickfiihrung und Riickiibernahme [...] forderlich sind.

10973/4/20 REV 4 ail/BBA/dp 92
JAL1 DE



ANHANG 1V
Mafinahmen, die fiir eine hohere Kofinanzierung gemaf} Artikel 12 Absatz 3 [...] in Betracht

kommen

—  von lokalen und regionalen Behorden sowie zivilgesellschaftlichen Organisationen

durchgefiihrte Integrationsmafinahmen;
— MaBnahmen zur Entwicklung und Umsetzung wirksamer Alternativen zur Inhaftierung;

— Programme fiir die unterstiitzte freiwillige Riickkehr und die Reintegration sowie damit

verbundene Tétigkeiten;

— gezielte Maflnahmen fiir schutzbediirftige Personen und Personen, die internationalen Schutz
beantragt haben, die deren besonderen Bediirfnissen bei den Verfahren und/oder der
Aufnahme Rechnung tragen, einschlielich Malnahmen zur Gewéhrleistung eines wirksamen

Schutzes von minderjdhrigen Migranten, insbesondere von unbegleiteten Minderjahrigen;

— Projekte in Drittstaaten, die auf die Bekimpfung des hohen Migrationsdrucks fiir die

Mitgliedstaaten abzielen.
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ANHANG V

Zentrale Leistungsindikatoren im Sinne des Artikels 28 Absatz 1

Spezifisches Ziel 1: Stirkung und Weiterentwicklung aller Aspekte des Gemeinsamen

Européischen Asylsystems, einschlieBlich seiner externen Dimension:
1. Zahl der [...] neu angesiedelten Personen;

]

2. Zusitzliche Kaparzitiit der Einrichtungen zur Unterstiitzung von Migranten und

Fliichtlingen |...];

[.]

3. Angleichung der Anerkennungsquoten in Bezug auf die Schutzbediirftigkeit von

Asylsuchenden aus demselben Land.

[.]

Spezifisches Ziel 2: Unterstiitzung der legalen Migration in die Mitgliedstaaten und [...] Beitrag zur

Integration von Drittstaatsangehdrigen;

1.  Zahl der Teilnehmer [...], die nach Beendigung der Unterstiitzung angegeben haben, dass
sie die Mafinahme als hilfreich fiir ihre Integration empfunden haben |...].
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]

Spezifisches Ziel 3: Beitrag zur Bekampfung der irregulédren Migration und zur Gewéhrleistung

einer effektiven Riickkehr und Riickiibernahme in Drittstaaten;

[.]

L[...]. Zahl der Riickkehrer [...]

]
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ANHANG VI

Art der Intervention

TABELLE 1: CODES FUR DIE VERSCHIEDENEN INTERVENTIONSBEREICHE

I. CEAS
001 Aufnahmebedingungen
002 Asylverfahren
003 Umsetzung des Besitzstands der Union
004 Minderjdhrige Migranten
005 Personen mit besonderen Bediirfnissen hinsichtlich des Verfahrens und der Aufnahme
006 Neuansiedlung oder Aufnahme aus humanitiiren Griinden
007 Bemiihungen um Solidaritét zwischen den Mitgliedstaaten
008 Betriebskostenunterstiitzung
009 Schutzbediirftige Personen
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I1. Legale Migration und Integration

001 Entwicklung von Integrationsstrategien

002 Schutzbediirftige Personen/unbegleitete Minderjihrige, insbesondere Opfer von
Menschenhandel

003 IntegrationsmafBnahmen — Information und Orientierung, zentrale Anlaufstellen

004 Integrationsmafinahmen — Sprachkurse

005 IntegrationsmafBnahmen — Staatsbiirgerkunde und sonstige Schulungsmafinahmen

006 Integrationsmafinahmen — Integration in die Aufnahmegesellschaft (Einfiihrung, Teilhabe
und Austausch)

007 IntegrationsmafBnahmen — Grundbediirfnisse

008 AusreisevorbereitungsmafBBnahmen

009 Mobilitdtsprogramme

010 Erlangen des rechtméfigen Aufenthaltsstatus

011 Betriebskostenunterstiitzung
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III. Riickkehr/Riickfiihrung

001 Alternativen zur Inhaftierung
002 Aufnahme-/Haftbedingungen
003 Riickkehr-/Riickfiihrungsverfahren
004 Unterstiitzte freiwillige Riickkehr
005 Unterstiitzung bei der Reintegration
006 Abschiebe-/Riickfiihrungs-/Riickkehraktionen
007 System fiir die Uberwachung von Riickfiihrungen
008 Schutzbediirftige Personen/unbegleitete Minderjéhrige
009 MaBnahmen gegen Anreize fiir irreguldre Migration
010 Betriebskostenunterstiitzung
IV. Technische Hilfe [...]
001 Technische Hilfe | ...]
[...] [...]
[...] [...]
[...] [...]
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TABELLE 2: CODES FUR DIE VERSCHIEDENEN MABNAHMENARTEN

001 Entwicklung nationaler Strategien

002 Autfbau von Kapazititen

003 Allgemeine und berufliche Bildung fiir Drittstaatsangehorige

004 Entwicklung von statistischen Instrumenten, Methoden und Indikatoren
005 Austausch von Informationen und bewihrten Verfahren

006 Gemeinsame Aktionen/Malinahmen (zwischen Mitgliedstaaten)

007 Kampagnen und InformationsmafBnahmen

008 Austausch und Abordnung von Sachverstindigen

009 Studien, Pilotprojekte, Risikobewertungen

010 Vorbereitungs-, Uberwachungs-, Verwaltungs- und technische MaBnahmen
011 Hilfs- und Unterstiitzungsleistungen fiir Drittstaatsangehorige

012 Infrastruktur

013 Ausriistung
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TABELLE 3: CODES FUR DIE DURCHFUHRUNGSMODALITATEN

001 | Mafinahmen nach Artikel 12 Absatz 1

002 | Spezifische Mafinahmen

003 | In Anhang 1V aufgefiihrte Mafinahmen

004 | Betriebskostenunterstiitzung

005 | Soforthilfe

[...] TABELLE 4: CODES FUR DIE SEKUNDARE DURCHFUHRUNG

001 | Zusammenarbeit mit Drittstaaten

002 | Mafinahmen in Drittstaaten
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ANHANG VII

Mafinahmen, die fiir eine Betriebskostenunterstiitzung in Betracht kommen

Die Betriebskostenunterstiitzung fiir das spezifische Ziel ,,Starkung und Weiterentwicklung aller
Aspekte des Gemeinsamen Européischen Asylsystems, einschlieBlich seiner externen Dimension®,
[...] das spezifische Ziel ,,Beitrag zur Bekdmpfung der irregulédren Migration und zur
Gewihrleistung einer effektiven Riickkehr und Riickiibernahme in Drittstaaten‘ und das spezifische
Ziel ,,Unterstiitzung der legalen Migration in die Mitgliedstaaten und Beitrag zur Integration von

Drittstaatsangehorigen“ deckt Folgendes ab:
- Personalkosten;

— Kosten fiir Dienstleistungen wie die Wartung oder der Ersatz von Ausriistung oder

IT-Systemen;

— Kosten fiir Dienstleistungen wie die Wartung und Instandsetzung von Infrastruktur.
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ANHANG VIII
Output- und Ergebnisindikatoren gemil3 Artikel 28 Absatz 3

Spezifisches Ziel 1: Stirkung und Weiterentwicklung aller Aspekte des Gemeinsamen

Européischen Asylsystems, einschlieBlich seiner externen Dimension:

Output-Indikatoren

1.  Zahl der Teilnehmer, die Unterstiitzung erhalten haben;

- davon Zahl der Teilnehmer, die Rechtsbeistand erhalten haben;

- davon Zahl der schutzbediirftigen Teilnehmer, die Unterstiitzung erhalten haben;
2. Zahl der Teilnehmer an Schulungsmafinahmen;
3. Zahl der Aufnahmeeinrichtungen, die errichtet/renoviert worden sind;

4.  Zahl der erworbenen Ausriistungsgegenstinde fiir die Aufnahme.
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Ergebnisindikatoren

1.  Zahl der neu geschaffenen Plitze in Aufnahmeeinrichtungen;
— davon Zahl der neu geschaffenen Pliitze fiir unbegleitete Minderjihrige;

2. Zahl der renovierten/sanierten Plitze in Aufnahmeeinrichtungen;

- davon Zahl der renovierten/sanierten Pliitze fiir unbegleitete Minderjihrige;

3. Zahl der Personen, die internationalen Schut; beantragt haben oder denen internationaler
Schutz zuerkannt wurde und die von einem Mitgliedstaat in einen anderen iiberstellt
worden sind;

4.  Zahl der neu angesiedelten Personen.

[...]
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Spezifisches Ziel 2: Unterstiitzung der legalen Migration in die Mitgliedstaaten und |[...] Beitrag zur

Integration von Drittstaatsangehorigen;
Output-Indikatoren
1.  Zahl der Teilnehmer an Mafinahmen zur Ausreisevorbereitung;

2. Zahl der lokalen und regionalen Behérden, die Unterstiitzung fiir die Umsetzung von

Integrationsmafinahmen erhalten haben;
3. Zahl der Teilnehmer, die Unterstiitzung erhalten haben;

— davon Zahl der Teilnehmer an Sprachkursen;

— davon Zahl der Teilnehmer an Kursen in Staatsbiirgerkunde.
Ergebnisindikatoren

1.  Zahl der Teilnehmer an Sprachkursen, die nach Abschluss des Sprachkurses ihr
Kompetenzniveau in der Sprache des Aufnahmelandes um mindestens eine Stufe gemdify
dem Gemeinsamen europiiischen Referenzrahmen fiir Sprachen oder einem gleichwertigen

nationalen System verbessert haben.

2. Zahl der Teilnehmer, die nach Beendigung der Unterstiitzung angegeben haben, dass sie

die Mafinahme als hilfreich fiir ihre Integration empfunden haben.
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Spezifisches Ziel 3: Beitrag zur Bekampfung der irregulédren Migration und zur Gewéhrleistung

einer effektiven Riickkehr und Riickiibernahme in Drittstaaten:

Output-Indikatoren
1.  Zahl der Teilnehmer an Schulungsmafinahmen;
2. Zahl der erworbenen Ausriistungsgegenstiinde/IT-Systeme;

3. Zahl der Riickkehrer, die eine Reintegrationshilfe erhalten haben.

Ergebnisindikatoren

1.  Zahl der Pliitze, die in Hafteinrichtungen geschaffen wurden;

2. Zahl der Plitze, die in Hafteinrichtungen saniert/renoviert wurden;

3. Zahl der Riickkehrer, die freiwillig zuriickgekehrt sind;

4. Zahl der Riickkehrer, die abgeschoben wurden;

5. Zahl der Riickkehrer, die Gegenstand von Alternativen zur Inhaftierung waren.

Datengquelle fiir alle Indikatoren: Mitgliedstaaten

10973/4/20 REV 4 aith/BBA/dp
JAIL1

107
DE



]

10973/4/20 REV 4

JAL1

aih/BBA/dp

108
DE



	I. HINTERGRUND
	Unterabschnitt 1 Gemeinsame Bestimmungen
	Unterabschnitt 2 Vorschriften über die geteilte Mittelverwaltung

		2020-10-09T19:36:05+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



